
38.38.38.38.38. J J J J Jahrgang                          Donnerstag,ahrgang                          Donnerstag,ahrgang                          Donnerstag,ahrgang                          Donnerstag,ahrgang                          Donnerstag, den 24. den 24. den 24. den 24. den 24. Juli 2025                             Juli 2025                             Juli 2025                             Juli 2025                             Juli 2025                            WWWWWoche 30oche 30oche 30oche 30oche 30

5. Erftkreis-Lied-Contest
Ganz wie beim ESC: Musikalischer Wettstreit der zehn Städte des Rhein-Erft-Kreises am
2. August
Die Stadt Elsdorf lädt zum 5. Erft-5. Erft-5. Erft-5. Erft-5. Erft-
kreis-Lied-Contestkreis-Lied-Contestkreis-Lied-Contestkreis-Lied-Contestkreis-Lied-Contest ein! Nach dem
Vorbild des Eurovision-Song-Con-

tests (ESC) treten alle zehn Städ-
te des Rhein-Erft-Kreises amamamamam
Samstag,Samstag,Samstag,Samstag,Samstag, den 2. den 2. den 2. den 2. den 2.     August 2025 amAugust 2025 amAugust 2025 amAugust 2025 amAugust 2025 am

Forum:terra novaForum:terra novaForum:terra novaForum:terra novaForum:terra nova gegeneinander
an. Und am Ende entscheiden Jury
und Publikum mit dem berühm-

ten „12 Points go to...?“ über den
Sieger.

Fortsetzung auf Seite 15Fortsetzung auf Seite 15Fortsetzung auf Seite 15Fortsetzung auf Seite 15Fortsetzung auf Seite 15
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Bekanntmachung
der Satzungder Satzungder Satzungder Satzungder Satzung
über die Strüber die Strüber die Strüber die Strüber die Straßenreinigung sowie aßenreinigung sowie aßenreinigung sowie aßenreinigung sowie aßenreinigung sowie Winterdienst und die Erhebung vonWinterdienst und die Erhebung vonWinterdienst und die Erhebung vonWinterdienst und die Erhebung vonWinterdienst und die Erhebung von
StrStrStrStrStraßenreinigungs- und aßenreinigungs- und aßenreinigungs- und aßenreinigungs- und aßenreinigungs- und WinterwWinterwWinterwWinterwWinterwartungsgebühren (Strartungsgebühren (Strartungsgebühren (Strartungsgebühren (Strartungsgebühren (Straßenreinigungs-aßenreinigungs-aßenreinigungs-aßenreinigungs-aßenreinigungs-
und Gebührensatzung) der Stadt Elsdorf vom 10.07.2025und Gebührensatzung) der Stadt Elsdorf vom 10.07.2025und Gebührensatzung) der Stadt Elsdorf vom 10.07.2025und Gebührensatzung) der Stadt Elsdorf vom 10.07.2025und Gebührensatzung) der Stadt Elsdorf vom 10.07.2025
Aufgrund von § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfa-
len in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.7.1994 (GV NW S. 666),
zuletzt geändert durch Gesetz vom 13.04.2022, der §§ 3 und 4 des
Gesetzes über die Reinigung öffentlicher Straßen (StrReinG) vom
18.12.1975 (GV NRW S. 706), zuletzt geändert durch Gesetz vom
05.11.2016 und der §§ 4 und 6 des Kommunalabgabengesetzes für das
Land Nordrhein-Westfalen (KAG) vom 21.10.1969 (GV NRW S. 712),
zuletzt geändert durch Gesetz vom 15.12.2022 hat der Rat der Stadt
Elsdorf in seiner Sitzung am 24.06.2025 folgende Satzung beschlossen:
Hinweis: Zur Verbesserung der Lesbarkeit ist verallgemeinernd in der
Satzung die Form der männlichen Anrede gewählt. Es wird ausdrück-
lich darauf hingewiesen, dass sich die gewählte Ausdrucksform auf alle
Geschlechter bezieht.

§ 1§ 1§ 1§ 1§ 1
Inhalt der ReinigungspflichtInhalt der ReinigungspflichtInhalt der ReinigungspflichtInhalt der ReinigungspflichtInhalt der Reinigungspflicht

(1) Die Stadt Elsdorf betreibt die Reinigung der dem öffentlichen
Verkehr gewidmeten Straßen, Wege und Plätze (öffentliche Straßen)
innerhalb der geschlossenen Ortslagen, bei Bundesstraßen, Landes-
straßen, Radschnellverbindungen des Landes und Kreisstraßen jedoch
nur der Ortsdurchfahrten, als öffentliche Einrichtung, soweit die Reini-
gung nicht nach §§ 2 ff. dieser Satzung den Grundstückseigentümern
übertragen wird. Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet,
so tritt an die Stelle des Eigentümers der Erbbauberechtigte.
(2) Die Reinigung umfasst die Straßenreinigung sowie die Winterwar-
tung der Gehwege und der Fahrbahnen. Die Straßenreinigung beinhal-
tet die Entfernung aller Verunreinigungen von der Straße, die die
Hygiene oder das Stadtbild nicht unerheblich beeinträchtigen oder
eine Gefährdung des Verkehrs darstellen können. Die Reinigungs-
pflicht der Gemeinde beinhaltet als Winterwartung insbesondere das
Schneeräumen sowie das Bestreuen an den gefährlichen Stellen der
verkehrswichtigen Straßen bei Schnee- und Eisglätte. Art und Umfang
der Reinigungspflichten der Anlieger ergeben sich aus den §§ 2 - 4
dieser Satzung.
(3) Als Gehwege im Sinne dieser Satzung gelten
- alle selbstständigen Gehwege
- die gemeinsamen Fuß- und Radwege (Zeichen 240 StVO)
- alle erkennbar abgesetzt für die Benutzung durch Fußgänger vor-

gesehenen Straßenteile sowie
- Gehbahnen in 1,50 m Breite ab begehbarem Straßenrand bei allen

Straßen und Straßenteilen, deren Benutzung durch Fußgänger
vorgesehen oder geboten ist, insbesondere in verkehrsberuhigten
Bereichen (Zeichen 325/326 StVO) und Fußgängerbereichen (Zei-
chen 242/243 StVO).

(4) Als Fahrbahn im Sinne dieser Satzung gilt die gesamte übrige Stra-
ßenoberfläche, also neben den dem Fahrverkehr dienenden Teilen der
Straße insbesondere auch die Trennstreifen, befestigten Seitenstreifen,
die Bankette, die Bushaltestellenbuchten sowie die Radwege.

§ 2§ 2§ 2§ 2§ 2
Übertragung der Reinigungspflicht auf die GrundstückseigentümerÜbertragung der Reinigungspflicht auf die GrundstückseigentümerÜbertragung der Reinigungspflicht auf die GrundstückseigentümerÜbertragung der Reinigungspflicht auf die GrundstückseigentümerÜbertragung der Reinigungspflicht auf die Grundstückseigentümer

(1) Die Reinigung der im anliegenden Straßenverzeichnis besonders
kenntlich gemachten Fahrbahnen und Gehwege wird in dem darin
festgelegten Umfang und Zeitraum den Eigentümern der an sie an-
grenzenden und durch sie erschlossenen Grundstücke auferlegt. Das
Straßenverzeichnis ist Bestandteil dieser Satzung.
(2) Auf Antrag des Reinigungspflichtigen kann ein Dritter durch schrift-
liche Erklärung gegenüber der Stadt mit deren Zustimmung die Reini-
gungspflicht übernehmen, wenn eine ausreichende Haftpflichtversi-
cherung nachgewiesen wird; die Zustimmung ist jederzeit widerruflich
und nur solange wirksam, wie die Haftpflichtversicherung besteht.

(3) Die nach anderen Rechtsvorschriften bestehende Verpflichtung des
Verursachers, außergewöhnliche Verunreinigungen oder Abfall unver-
züglich zu beseitigen, befreit den Reinigungspflichtigen nicht von
seiner Reinigungspflicht.

§ 3§ 3§ 3§ 3§ 3
Umfang der übertragenen StraßenreinigungspflichtUmfang der übertragenen StraßenreinigungspflichtUmfang der übertragenen StraßenreinigungspflichtUmfang der übertragenen StraßenreinigungspflichtUmfang der übertragenen Straßenreinigungspflicht

(1) Die Fahrbahnreinigungspflicht erstreckt sich jeweils bis zur Stra-
ßenmitte. Ist nur auf einer Straßenseite ein reinigungspflichtiger An-
lieger vorhanden, erstreckt sich die Reinigungspflicht auf die gesamte
Straßenfläche.
(2) Selbständige Gehwege sind entsprechend Abs. 1, die übrigen
Gehwege in ihrer gesamten Breite zu reinigen. Die Gehwegreinigung
umfasst unabhängig vom Verursacher auch die Beseitigung von Un-
kraut und sonstigen Verunreinigungen.
(3) Fahrbahnen und Gehwege sind innerhalb der letzten drei Tage des
nach § 2 Abs. 1 festgelegten Reinigungszeitraums zu säubern. Belästi-
gende Staubentwicklung ist zu vermeiden. Verunreinigungen sind nach
Beendigung der Säuberung unverzüglich unter Berücksichtigung der
Abfallbeseitigungsbestimmungen zu entsorgen. Laub ist unverzüglich zu
beseitigen, wenn es eine Gefährdung des Verkehrs darstellt.
(4) Bei Stichstraßen und Sackgassen sind auch die Eigentümer der an
die Kopfseite angrenzenden Grundstücke verpflichtet, die angrenzen-
de Fahrbahn in einer Tiefe, die der halben mittleren Breite der Stich-
straße oder Sackgasse entspricht sowie den Gehweg zu reinigen.
Überlappen sich die zu reinigenden Flächen zweier oder mehrerer
Eigentümer mehr als geringfügig, ist jeder Eigentümer insoweit nur
zur Reinigung des - im Zweifel durch diagonale Teilung der Überlap-
pungsfläche gebildeten - ihm zugewandten Teils der Überlappungsflä-
che verpflichtet. Dies gilt auch im Wendehammer.

§ 4§ 4§ 4§ 4§ 4
Umfang der übertrUmfang der übertrUmfang der übertrUmfang der übertrUmfang der übertragenen agenen agenen agenen agenen WinterwWinterwWinterwWinterwWinterwartungspflichtartungspflichtartungspflichtartungspflichtartungspflicht

(1) Die Gehwege sind in einer Breite von 1,50 m von Schnee freizuhal-
ten. Auf Gehwegen ist bei Eis- und Schneeglätte zu streuen, wobei die
Verwendung von Salz oder sonstigen auftauenden Stoffen grundsätz-
lich verboten ist; ihre Verwendung ist nur erlaubt
a) in besonderen klimatischen Ausnahmefällen (z.B. Eisregen), in de-
nen durch Einsatz von abstumpfenden Mitteln keine hinreichende
Streuwirkung zu erzielen ist,
b) an gefährlichen Stellen an Gehwegen, wie z.B. Treppen, Rampen,
Brückenauf- oder abgängen, starken Gefälle- bzw. Steigungsstrecken
oder ähnlichen Gehwegabschnitten.
(2) An Haltestellen für öffentliche Verkehrsmittel oder für Schulbusse
müssen die Gehwege so von Schnee freigehalten und bei Glätte
bestreut werden, dass ein gefahrloses Ein- und Aussteigen sowie ein
gefahrloser Zu- und Abgang zu den Haltestelleneinrichtungen gewähr-
leistet ist.
(3) Ist die Winterwartung der Fahrbahn übertragen, so sind bei Eis- und
Schneeglätte
- gekennzeichnete Fußgängerüberwege
- Querungshilfen über die Fahrbahn und
- Übergänge für Fußgänger in Fortsetzung der Gehwege an Straßen-

kreuzungen oder -einmündungen
jeweils bis zur Mitte der Fahrbahn zu bestreuen, wobei abstumpfende
Mittel vorrangig vor auftauenden Mitteln einzusetzen sind. § 3 Abs. 1
Satz 2 der Satzung gilt entsprechend.
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(4) In der Zeit von 7.00 bis 20.00 Uhr (sonn- und feiertags von 9.00 bis
20.00 Uhr) gefallener Schnee und entstandene Glätte sind unverzüg-
lich nach Beendigung des Schneefalls bzw. nach dem Entstehen der
Glätte zu beseitigen. Nach 20.00 Uhr gefallener Schnee und entstan-
dene Glätte sind am Folgetag (werktags bis 7.00 Uhr, sonn- und
feiertags bis 9.00 Uhr) zu beseitigen. Der Schnee ist auf dem an die
Fahrbahn grenzenden Teil des Gehweges oder notfalls auf dem Fahr-
bahnrand so zu lagern, dass der Fußgänger- und Fahrverkehr hierdurch
nicht mehr als unvermeidbar gefährdet oder behindert wird. Baum-
scheiben und begrünte Flächen dürfen nicht mit Salz oder sonstigen
auftauenden Materialien bestreut, salzhaltiger oder sonstige auftau-
ende Mittel enthaltender Schnee darf auf ihnen nicht gelagert werden.
Die Einläufe in Entwässerungsanlagen und die Hydranten sind von Eis
und Schnee freizuhalten. Schnee und Eis von Grundstücken dürfen
nicht auf die Straße geschafft werden.

§ 5§ 5§ 5§ 5§ 5
BenutzungsgebührenBenutzungsgebührenBenutzungsgebührenBenutzungsgebührenBenutzungsgebühren

Die Gemeinde erhebt für die von ihr durchgeführte Reinigung der
öffentlichen Straßen Benutzungsgebühren nach § 6 Abs. 2 KAG NRW in
Verbindung mit § 3 Abs. 1 StrReinG NRW. Den Kostenanteil, der auf
das allgemeine öffentliche Interesse an der Reinigung sowie auf die
Reinigung der Straßen oder Straßenteile entfällt, für die eine Gebüh-
renpflicht nicht besteht, trägt die Gemeinde.

§ 6§ 6§ 6§ 6§ 6
Gebührenmaßstab und GebührensatzGebührenmaßstab und GebührensatzGebührenmaßstab und GebührensatzGebührenmaßstab und GebührensatzGebührenmaßstab und Gebührensatz

(Frontmetermaßstab)(Frontmetermaßstab)(Frontmetermaßstab)(Frontmetermaßstab)(Frontmetermaßstab)
(1) Maßstab für die Benutzungsgebühr sind die Seiten eines Grund-
stücks entlang der gereinigten Straße, durch die das Grundstück
erschlossen ist (Frontlängen nach Berechnungsmetern), und die nach
Straßenart, Umfang und Häufigkeit der Reinigung bestimmte Reini-
gungsklasse gemäß dem anliegenden Straßenverzeichnis.
(2) Als Frontlängen sind die Seiten zu berücksichtigen, die mit der
Straßengrenze gleich verlaufen (angrenzende Fronten) und die ihr
zugewandt sind (zugewandte Fronten). Zugewandte Fronten sind
die Seiten und Abschnitte der Grundstücksbegrenzungslinie, die in
gleichem Abstand oder in einem Winkel von weniger als 45° zur
Straßengrenze verlaufen. Grenzt eine Seite nur teilweise an die
Straße oder ist sie ihr nur teilweise zugewandt, so werden die
Frontlängen zugrunde gelegt, die sich bei gedachten Verlängerun-
gen der Straße in gerader Linie ergeben würden. Keine zugewand-
ten Seiten sind die hinter angrenzenden und zugewandten Fronten
liegenden Seiten.
(3) Danach zu berücksichtigende angrenzende und zugewandte Fron-
ten sind zu addieren.
Wird ein Grundstück nur durch den Wendehammer einer Straße er-
schlossen, sind der Frontmeterberechnung die Grundstücksseiten
zugrunde zu legen, die in gleichem Abstand oder in einem Winkel von
weniger als 45° zu einer gedachten geradlinigen Verlängerung der
Straße verlaufen. Bei der Feststellung der Grundstücksseiten werden
Bruchteile eines Meters bis zu 0, 50 m einschließlich abgerundet und
über 0, 50 m aufgerundet.
(4) Die Benutzungsgebühr für die Straßenreinigung und/oder Winter-
wartung je Frontmeter (Absätze 1 bis 3) beträgt jährlich:
- in Reinigungsklasse SW: 1,06 €
(5) Die Benutzungsgebühr für die Winterwartung je Frontmeter (Absät-
ze 1 bis 3) beträgt jährlich:
- in Reinigungsklasse W: 0,31 €
(6) Die Reinigungsklassen ergeben sich aus dem anliegenden Straßen-
verzeichnis.

§ 7§ 7§ 7§ 7§ 7
GebührenpflichtigeGebührenpflichtigeGebührenpflichtigeGebührenpflichtigeGebührenpflichtige

(1) Gebührenpflichtig ist der Eigentümer bzw. Erbbauberechtigte des
erschlossenen Grundstücks. Mehrere Gebührenpflichtige sind Ge-
samtschuldner.
(2) Im Fall eines Eigentumswechsels ist der neue Eigentümer vom
Beginn des auf den Wechsel folgenden Monats gebührenpflichtig.

(3) Die Gebührenpflichtigen haben alle für die Errechnung der Gebüh-
ren erforderlichen Auskünfte zu erteilen und zu dulden, dass Beauf-
tragte der Stadt das Grundstück betreten, um die Bemessungsgrund-
lagen festzustellen oder zu überprüfen.

§ 8§ 8§ 8§ 8§ 8
Entstehung, Änderung und Fälligkeit der GebührEntstehung, Änderung und Fälligkeit der GebührEntstehung, Änderung und Fälligkeit der GebührEntstehung, Änderung und Fälligkeit der GebührEntstehung, Änderung und Fälligkeit der Gebühr

(1) Die Gebührenpflicht entsteht mit dem Ersten des Monats, der auf
den Beginn der regelmäßigen Reinigung der Straße folgt. Sie erlischt
mit dem Ende des Monats, mit dem die regelmäßige Reinigung einge-
stellt wird.
(2) Ändern sich die Grundlagen für die Berechnung der Gebühr, so
mindert oder erhöht sich die Benutzungsgebühr mit Beginn des auf die
Änderung folgenden Monats. Bei einem Ausbleiben der turnusgemä-
ßen Straßenreinigung auf der gesamten Straße bis zu 12-mal im Jahr
bzw. bei einem Ausbleiben infolge von Witterung und Feiertagen be-
steht kein Anspruch auf Gebührenminderung. Das gleiche gilt bei
unerheblichen Reinigungsmängeln insbesondere wegen parkender
Fahrzeuge, Straßeneinbauten und Straßenbauarbeiten nur auf einem
Teilstück der Straße. Bei einem erheblichen Ausbleiben und erhebli-
chen Mängeln kann der Anspruch auf Gebührenerstattung nur bis zum
Ablauf der Widerspruchsfrist gegen die folgende Jahresveranlagung
schriftlich geltend gemacht werden.
(3) Die Benutzungsgebühr wird einen Monat nach Bekanntgabe des
Gebührenbescheides fällig. Wenn die Gebühr zusammen mit anderen
Abgaben angefordert wird, kann ein späterer Fälligkeitszeitpunkt
angegeben werden.
(4) Die Gebühr entsteht am 01.01. des jeweiligen Kalenderjahres.

§ 9§ 9§ 9§ 9§ 9
OrdnungswidrigkeitOrdnungswidrigkeitOrdnungswidrigkeitOrdnungswidrigkeitOrdnungswidrigkeit

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig
1. entgegen § 2 Abs. 1 der ihm auferlegten Reinigung der im anlie-

genden Straßenreinigungsverzeichnis, das Bestandteil dieser Sat-
zung ist, aufgeführten Fahrbahnen und Gehwege im darin festge-
legten Umfang oder Zeitraum nicht nachkommt

2. entgegen § 3 Abs. 1 der Verpflichtung, die Straße bis zur Fahrbahn-
mitte oder den Fällen, in denen auf der anderen Straßenseite kein
reinigungspflichtiger Anlieger vorhanden ist, die gesamte Stra-
ßenfläche zu reinigen, nicht nachkommt

3. entgegen § 3 Abs. 2 Satz 1 der Verpflichtung, selbstständige
Gehwege bis zur Fahrbahnmitte und in den Fällen, in denen auf der
anderen Straßenseite kein reinigungspflichtiger Anlieger vorhan-
den ist und bei allen übrigen Gehwegen, die gesamte Straßenflä-
che zu reinigen, nicht nachkommt

4. entgegen § 3 Abs. 2 Satz 2 der Verpflichtung, unabhängig vom
Verursacher auch Unkraut und sonstige Verunreinigungen zu be-
seitigen, nicht nachkommt

5. entgegen § 3 Abs. 2 Satz 1 der Verpflichtung, Fahrbahnen und
Gehwege innerhalb der letzten drei Tage des nach § 2 Abs. 1
festgelegten Reinigungszeitraums zu säubern, nicht nachkommt

6. entgegen § 3 Abs. 3 Satz 3 Verunreinigungen nicht unverzüglich
nach Beendigung der Säuberung unter Berücksichtigung der Ab-
fallbeseitigungsbestimmungen entsorgt

7. entgegen § 3 Abs. 3 Satz 4 Laub nicht unverzüglich beseitigt,
obwohl es eine Gefährdung des Verkehrs darstellt

8. entgegen § 4 Abs. 1 Satz 1 Gehwege nicht in einer Breite von 1,50
m von Schnee freihält

9. entgegen § 4 Abs. 1 Satz 2 der Verpflichtung, bei Eis- und Schnee-
glätte zu streuen nicht nachkommt

10. entgegen § 4 Abs. 1 S. 2 bei Eis- und Schneeglätte Salz oder
sonstige auftauende Stoffe verwendet, soweit dies nicht wegen
besonderer klimatischer Ausnahmefälle (z.B. Eisregen), in denen
durch Einsatz von abstumpfenden Mitteln keine hinreichende Streu-
wirkung zu erzielen ist oder an gefährlichen Stellen an Gehwegen,
wie z.B. Treppen, Rampen, Brückenauf- oder abgängen, starken
Gefälle- bzw. Steigungsstrecken oder ähnlichen Gehwegabschnit-
ten, erlaubt ist.
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11. entgegen § 4 Abs. 2 an Haltestellen für öffentliche Verkehrsmittel
oder für Schulbusse die Gehwege nicht so von Schnee freihält und
bei Glätte streut, dass ein gefahrloses Ein- und Aussteigen sowie
ein gefahrloser Zu- und Abgang zu den Haltestelleneinrichtungen
gewährleistet ist

12. entgegen § 4 Abs. 3 Satz 1 der Verpflichtung, bei Eis- und Schneeglätte
gekennzeichnete Fußgängerüberwege, Querungshilfen über die Fahr-
bahn und Übergänge für Fußgänger in Fortsetzung der Gehwege an
Straßenkreuzungen oder -einmündungen jeweils bis zur Mitte der
Fahrbahn zu bestreuen, wobei abstumpfende Mittel vorrangig vor
auftauenden Mitteln einzusetzen sind, nicht nachkommt

13. entgegen § 4 Abs. 3 Satz 2 bei Eis- und Schneeglätte gekennzeich-
nete Fußgängerüberwege, Querungshilfen über die Fahrbahn und
Übergänge für Fußgänger in Fortsetzung der Gehwege an Straßen-
kreuzungen oder -einmündungen jeweils die gesamte Fahrbahn zu
bestreuen, wenn nur auf einer Straßenseite ein reinigungspflichti-
ger Anlieger vorhanden ist, wobei abstumpfende Mittel vorrangig
vor auftauenden Mitteln einzusetzen sind, nicht nachkommt

14. entgegen § 4 Abs. 4 Satz 1 den in der Zeit von 7.00 bis 20.00 Uhr
(sonn- und feiertags von 9.00 bis 20.00 Uhr) gefallenen Schnee und
entstandene Glätte nach dem Schneefall bzw. nach dem Entstehen
der Glätte nicht unverzüglich beseitigt

15. entgegen § 4 Abs. 4 Satz 2 nach 20.00 Uhr gefallenen Schnee bzw.
entstandene Glätte am folgenden Tag bis 7.00 Uhr (werktags) bzw.
9.00 Uhr (sonn- und feiertags) nicht beseitigt

16. entgegen § 4 Abs. 4 Satz 3 den Schnee so lagert, dass der Fahr- und
Fußgängerverkehr mehr als unvermeidbar gefährdet oder behin-
dert wird

17. entgegen § 4 Abs. 4 Satz 4 Baumscheiben und begrünte Flächen mit
Salz, salzhaltigen oder sonstigen auftauenden Mitteln bestreut;
Schnee, der solche auftauenden Mittel enthält auf ihnen lagert

18. entgegen § 4 Abs. 4 Satz 5 die Einläufe in Entwässerungsanlagen
und die Hydranten nicht von Eis und Schnee freihält oder

19. entgegen § 4 Abs. 4 Satz 6 Schnee und Eis von Grundstücken auf
die Straße schafft.

(2) Jede Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße von 5,00 Euro
bis zu 1.000,00 € geahndet werden.
(3) Für das Verfahren gelten die Vorschriften des Gesetzes über Ord-
nungswidrigkeiten (OWiG) in der jeweils gültigen Fassung. Zuständige
Behörde im Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 1 OWiG ist der Bürgermeister.

§ 10§ 10§ 10§ 10§ 10
InkrafttretenInkrafttretenInkrafttretenInkrafttretenInkrafttreten

Diese Satzung tritt am 01.01.2025 in Kraft. Gleichzeitig treten alle
vorherigen Satzungen über die Straßenreinigung der Stadt Elsdorf und
über die Erhebung von Benutzungsgebühren für die Straßenreinigung
in der Stadt Elsdorf außer Kraft.

Anlage 1 zur Straßenreinigungssatzung der Stadt ElsdorfAnlage 1 zur Straßenreinigungssatzung der Stadt ElsdorfAnlage 1 zur Straßenreinigungssatzung der Stadt ElsdorfAnlage 1 zur Straßenreinigungssatzung der Stadt ElsdorfAnlage 1 zur Straßenreinigungssatzung der Stadt Elsdorf
Umfang der StrUmfang der StrUmfang der StrUmfang der StrUmfang der Straßenreinigungspflicht in den Straßenreinigungspflicht in den Straßenreinigungspflicht in den Straßenreinigungspflicht in den Straßenreinigungspflicht in den Straßen des Straßen des Straßen des Straßen des Straßen des Straßenveraßenveraßenveraßenveraßenver-----
zeichnisses (Anlage 2) nach Reinigungsklassen (§ 6 SRS)zeichnisses (Anlage 2) nach Reinigungsklassen (§ 6 SRS)zeichnisses (Anlage 2) nach Reinigungsklassen (§ 6 SRS)zeichnisses (Anlage 2) nach Reinigungsklassen (§ 6 SRS)zeichnisses (Anlage 2) nach Reinigungsklassen (§ 6 SRS)

Reinigungsklasse 
Reinigungs-

häufigkeit  

Reinigungs-

verpflichtung  

Verpflichteter   

A = Anlieger     

G = Gemeinde 

SW                               

(Straßenreinigung & Wintergebühr) 

wöchentlich 

Reinigung und Winter-

wartung Gehweg 
A 

Reinigung und Winter-

wartung Fahrbahn 
G 

K                                 

(Keine Gebühr) 

Reinigung und Winter-

wartung Gehweg 
A 

Reinigung und Winter-

wartung Fahrbahn 
A 

W                                

(nur Wintergebühr) 

Reinigung und Winter-

wartung Gehweg 
A 

Reinigung Fahrbahn A 

Winterwartung 

Fahrbahn 
G 

Anlage 2 zur Straßenreinigungssatzung der Stadt ElsdorfAnlage 2 zur Straßenreinigungssatzung der Stadt ElsdorfAnlage 2 zur Straßenreinigungssatzung der Stadt ElsdorfAnlage 2 zur Straßenreinigungssatzung der Stadt ElsdorfAnlage 2 zur Straßenreinigungssatzung der Stadt Elsdorf
StraßenverzeichnisStraßenverzeichnisStraßenverzeichnisStraßenverzeichnisStraßenverzeichnis

Straße bzw. Straßenteile Reinigungsklassen 

Adlerweg K 

Aher Kirchweg W 

Ahornweg W 

Ahornweg Stichwege K 

Akazienweg K 

Albert-Schweitzer-Straße K 

Albert-Schweitzer-Straße - fußläufige Verbindung K 

Alefstraße SW 

Alefstraße - Hausnr. 54 - 58 K 

Alemannenstraße W 

Alemannenstraße - Hausnr. 19 - 21a K 

Alfred-Nobel-Straße W 

Am Apostelhof K 

Am Finkelbach K 

Am Fließ K 

Am Heidehof K 

Am Huppelrath W 

Am Kaulenpfad W 

Am Marienfeld W 

Am Marienfeld - Hausnr. 3, 3a + 19, 39 - 45, sowie Stichwege Haus Nr. 

18 - 38 
K 

Am Mispelstrauch K 

Am Pielenpfädchen SW 

Am Portzenweg K 

Am Schafspfade K 

Am Schlehdorn W 

Am Schützenplatz W 

Am Stöckelchen K 

Am Triftweg K 

Am Weiher W 

Am Weiher - Stichwege K 

Am Weißen Stein W 

Am Westbahnhof - Parkplatz   

Am Westend K 

Am Wiebach W 

Am Wiebach - Hausnr. 26, 28, 33 und 35 K 

Amselstraße K 

An der Bettelsmaar W 

An der Dingskaul K 

An der Kliegegasse W 

An der Landstraße W 

An der Landstraße - Stichwege K 

An der Olfer Maar K 

An der Ziegelei K 

An Gut Neuenhof W 

Arnoldusstraße inkl. Stichwege K 

Asternweg K 

Auf dem Driesch W 

Auf dem Kamp K 

Auf dem Lütterchen K 

Auf dem Weihberg Hausnr. 2 - 22 und 1 - 13 W 

Auf dem Weihberg Hausnr. 24 - 40 und 15 - 33 K 

Bachstraße W 

Bachstraße - Stichweg K 

Bahnhofstraße SW 

Bedburger Straße - Abschnitt Mittelstraße - Nordstraße SW 

Bedburger Straße - Abschnitt Nordstraße - Mozartstraße SW 

Bedburger Straße - Stichweg K 

Beethovenstraße K 

Behrgasse W 

Bergheimer Straße SW 

Birkenweg W 

Birkenweg - Stichwege K 

Blumenstraße W 

Blumenstraße - Stichwege K 

Brahmsstraße K 

Brandströmstraße K 

Breite Straße K 

Brockendorfer Weg SW 

Brunhildestraße K 

Buchenweg K 

Bugenhagenstraße K 

Bully-les-Mines-Straße W 

Burgstraße W 
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Busbahnhof Straße   

Buschgasse SW 

Bussardweg K 

Daimlerstraße SW 

Desdorfer Straße SW 

Dieselstraße SW 

Dorfplatz SW 

Dorfplatz - Hausnr. 14 - 20 K 

Drosselweg K 

Dürener Straße SW 

Eichendorffstraße - Abschnitt Kutzerstraße - Kantstraße W 

Eichendorffstraße - Abschnitt Schulweg - Kutzerstraße K 

Eichenstraße W 

Eifelstraße SW 

Eisenbahnstraße SW 

Eisenbahnstraße Verbindung bis Köln-Aachener Straße K 

Elsternstraße - Hauptzug W 

Elsternstraße - Stichweg K 

Embestraße K 

Erlenweg K 

Escher Straße SW 

Etgendorfer Weg K 

Etzweilerstraße SW 

Eugen-Langen-Straße W 

Eulengasse K 

Falkenweg K 

Fasanenweg - Abschnitt Mausweg - Gladbacher Straße W 

Fasanenweg - Abschnitt Mausweg - Gottfried-Kaneel-Straße SW 

Fasanenweg - Stichweg  K 

Feldstraße W 

Finkenweg W 

Fliederweg W 

Forststraße W 

Forststraße - Stichweg K 

Frankenstraße - Abschnitt Gladbacher Straße - Köln-Aachener Straße 
SW 

Frankenstraße - Abschnitt Keltenweg - Gladbacher Straße W 

Frankenstraße - Stichweg und Seitenstraße K 

Frankeshoven K 

Friedensweg W 

Friedhofsweg W 

Fröbelstraße - Abschnitt bis Frankenstraße SW 

Gartenstraße W 

Geranienstraße - Abschnitt Nussbaumallee - Sebastianstraße W 

Geranienstraße - Abschnitt Seitenstraße bis Asternweg K 

Geranienstraße - Hausnr. 32 - 58 bzw. Abschnitt Sebastianstraße bis 

Jackerather Straße 
K 

Gerhard-Hauptmann-Straße K 

Gesoleistraße K 

Giesendorfer Straße SW 

Ginsterweg - fußläufige Verbindung Ginsterweg - Holunderweg K 

Gladbacherstraße - Abschnitt Köln-Aachener Straße - Ohndorferstraße 
SW 

Gladbacherstraße - Abschnitt Ohndorferstraße - Am Stöckelchen SW 

Goethestraße K 

Gotenweg K 

Gottfried-Kaneel-Straße - Abschnitt bis Turnhalle SW 

Gottlieb-von-Langen-Straße K 

Grouvener Straße W 

Grouvener Straße - Seitenweg Bergheimer Straße - Hausnr. 74 K 

Grouvener Straße - Seitenweg vor Hausnr. 57 - 59 und 78 - 82 K 

Grüner Weg W 

Habichtweg K 

Hahnenstraße SW 

Hahnenstraße - Stichweg K 

Händelstraße K 

Hansaremsgasse SW 

Heerstraße W 

Heideweg K 

Heinrich-Doll-Straße W 

Heinrich-Doll-Straße - Stichwege K 

Heppendorfer Straße SW 

Herderstraße K 

Hermann-Esser-Straße W 

Hinter den Gärten SW 

Hochstraße W 

Holunderweg K 

Holzgasse SW 

Horremer Straße SW 

Horremer Straße 

Horremer Straße Hausnr. 13 - 19 K 

Hubertusstraße K 

Humboldtstraße SW 

Huppertstaller Weg K 

Im Broich W 

Im Hirschend K 

Im Hostert K 

Im Schildgen W 

Im Schildgen - Stichweg K 

Im Winkel W 

In den Billen K 

In der Speiche K 

Irisweg K 

Jackerather Straße - Abschnitt Eifelstraße - Köln-Aachener Straße SW 

Jackerather Straße - Giesendorf ab erstem Haus SW 

Jagdweg K 

Jagdweg - Abschnitt Lindenplatz - Ohndorfer Straße W 

Jahnstraße W 

Jasminweg K 

Johann-Josef-Wolf-Straße W 

Josef-Feuser-Straße W 

Josef-Feuser-Straße - fußläufige Verbindung K 

Josef-Feuser-Straße - Stichweg K 

Josefstraße W 

Josefstraße - Stichstraßen K 

Jugendstraße K 

Jülicher Straße SW 

Jülicher Straße - Hausnr. 95a - 99c K 

Jülicher Straße - Stichweg  K 

Kalmanstraße Hausnr. 2 - 28, 1 - 25 K 

Kalmanstraße Hausnr. 30 - 50, 27 - 33 K 

Kanalstraße W 

Kanalstraße Hausnr. 12a - 16 K 

Kantstraße W 

Kantstraße - Stichweg K 

Karolingerstraße K 

Kastanienallee W 

Keltenweg K 

Kerpener Straße SW 

Kirchstraße - Abschnitt Neustraße - Hahnenstraße SW 

Kirchstraße - Abschnitt Neustraße - Hausnr. 44 - 47 K 

Klinkenweg SW 

Klockstraße K 

Köln-Aachener Straße - Abschnitt Eifelstraße - Kreisverkehr Am Gut 

Neuenhof 
SW 

Köln-Aachener Straße - Abschnitt Hausnr. 6 - Holzgasse  SW 

Köln-Aachener Straße - Gässchen K 

Kolpingstraße K 

Kopernikusstraße SW 

Kreuzstraße - Hauptzug W 

Kreuzstraße - Hausnr. 17 - 25b  K 

Kreuzstraße - Stichwege K 

Kriegergasse K 

Kutzerstraße W 

Kutzerstraße - Hausnr. 12 - 16 K 

Langgasse - Abschnitt Kirchstraße - Am Apostelhof W 

Langgasse - Abschnitt Kirchstraße - Mühlenstraße K 

Laurentiusstraße SW 

Laurentiusstraße - Stichweg K 

Lavendelweg K 

Lerchenweg K 

Lessingstraße K 

Liebfrauenstraße W 

Lilienweg K 

Lindenplatz W 

Lindenplatz - Stichwege K 

Lindenweg K 

Lindgesweg K 

Maarstraße W 

Magdalenenstraße K 

Manheimer Straße SW 
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Mansfelder Weg K 

Margarethenstraße K 

Margarethenstraße - Abschnitt Hausnr. 2 - Feuerwehr W 

Marienstraße K 

Martinusstraße - Hauptzug W 

Martinusstraße - Stichwege K 

Mathiasstraße W 

Mathiasstraße - Stichwege K 

Mauritiusweg W 

Mauritiusweg - Stichwege K 

Mausweg - Abschnitt Forststraße - Köln-Aachener Straße SW 

Mausweg - Abschnitt Gladbacher Straße - Forststraße SW 

Mausweg - Gässchen K 

Max-Planck-Straße SW 

Meisenweg W 

Meisenweg - Stichweg K 

Michaelisweg - Abschnitt Friedhofsweg - Am Wiebach K 

Michaelisweg - Abschnitt Heppendorfer Weg - Friedhofsweg K 

Milanweg K 

Mittelstraße - Abschnitt Gladbacher Straße - Desdorfer Straße SW 

Mittelstraße - Abschnitt Köln-Aachener Straße - Gladbacher Straße SW 

Mozartstraße - Abschnitt Desdorfer Straße - Klinkenweg K 

Mozartstraße - Abschnitt Klinkenweg - Schuberstraße W 

Mozartstraße - Stichweg K 

Mühlenstraße - Abschnitt bis Mitte Sportplatz SW 

Nachtigallenweg K 

Nelkenweg K 

Neusser Straße - Abschnitt Im Broich - Hausnr. 40 K 

Neusser Straße - Abschnitt Jülicher Straße - Im Broich W 

Neusser Straße - Stichweg K 

Neustraße SW 

Nollstraße SW 

Nordstraße W 

Nußbaumallee W 

Offenbachstraße K 

Ohndorfer Straße - Abschnitt bis Kreisverkehr vor Neu-Etzweiler SW 

Orffstraße K 

Oststraße SW 

Ottostraße SW 

Pestalozzistraße K 

Peter-Schütz-Weg  K, zur Zeit Baustraße 

Postweg K 

Prompersweg W 

Pützgasse W 

Randerathstraße W 

Reitweg K 

Reuschenberger Weg K 

Richard-Wagner-Straße K 

Rilkestraße K 

Ringstraße W 

Ringstraße - Stichwege K 

Roland-Daniels-Weg  K 

Römerstraße - Abschnitt Brockendorfer Weg - Wirtschaftsweg K 

Römerstraße - Abschnitt Ortseingang - Brockendorfer Weg SW 

Rosenweg - Abschnitt Etzweiler Straße - Blumenweg, bis Hohhaus SW 

Rosenweg - Stichweg Hausnr. 7 - 21 K 

Rosenweg -Stichweg Hausnr. 1 - 5 und 2 - 12 K 

Rotdornweg W 

Rotkehlchenweg K 

Schillerstraße K 

Schubertstraße W 

Schulweg W 

Schulweg - Stichweg K 

Schwalbenweg K 

Sebastianusstraße W 

Sebastianusstraße - Stichweg K 

Siemensstraße W 

Sindorfer Straße SW 

Sperberweg K 

Stadionweg W 

Stammelner Straße - Abschnitt Alefstraße - Am Schlehdorn, nur 

zwischen den Kreisverkehren 
W 

Stammelner Straße - Abschnitt Am Schlehdorn - Burg Stammeln K 

Starenweg W 

Steinweg W 

Steinweg - Stichweg K 

Wahlenpfad SW 

Waldstraße W 

Waldstraße - Abschnitt Ortsausgang Torbogen - Kreisverkehr 

Ohndorfer Straße 
  

Weißdornweg W 

Widdendorfer Straße SW 

Widdendorfer Straße - Stichstraße K 

Wielandstraße  K, zur Zeit Baustraße 

Wiesenstraße W 

Wilhelm-Sommer-Straße W 

Winterbach K 

Zaunkönigweg K 

Zeisigweg K 

Zum Bahnert K 

Zum Deetal K 

Zum Kapellchen W 

Zum Ostbahnhof W 

Zum Sportplatz W 

BekanntmachungsanordnungBekanntmachungsanordnungBekanntmachungsanordnungBekanntmachungsanordnungBekanntmachungsanordnung
Die vorstehende Satzung der Stadt ElsdorfSatzung der Stadt ElsdorfSatzung der Stadt ElsdorfSatzung der Stadt ElsdorfSatzung der Stadt Elsdorf wird hiermit öffentlich
bekannt gemacht.
Gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen in der Fassung vom 14.07.1994 (GV. NRW S. 666) in der
zurzeit geltenden Fassung kann die Verletzung von Verfahrens- oder
Formvorschriften der GO NRW gegen Satzungen, sonstige ortsrechtli-
che Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf eines Jah-
res seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei
denn
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebe-

nes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,
b) die Satzung, die ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennut-

zungsplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht
worden,

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet
o d e r

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde
vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die
Tatsache bezeichnet worden, die den

 Mangel ergibt.
50189 Elsdorf, 10.07.2025
( Andreas Heller )
- Bürgermeister -
(Diese Bekanntmachung wird auch im Internet unter www.elsdorf.de;
Rubrik: Rathaus & Service -> Rathaus Service -> Amtliche Bekannt-
machungen, veröffentlicht)

Südstraße - Stichwege Hausnr. 131, 145c, 147 - 153, 155 - 159a und 

Verbindungsweg Hausnr. 47 + 181 
K 

Südstraße - Stichwege Hausnr. 73 - 77, 79 - 83, 113 - 117, 119 - 123 

und 125 - 127 
K 

Südstraße inkl. Hauptstichwege W 

Tanneckstraße K 

:terra nova    

Teutonenstraße K 

Tollhausener Straße SW 

Tulpenweg K 

Ubierstraße W 

Ubierstraße - Stichwege K 

Ulmenweg K 

Valentin-Pfeifer-Straße SW 

Veilchenweg K 

Wacholderweg W 
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Bekanntmachung der Stadt
Elsdorf
Aufstellung des Bebauungsplans NrAufstellung des Bebauungsplans NrAufstellung des Bebauungsplans NrAufstellung des Bebauungsplans NrAufstellung des Bebauungsplans Nr..... 134 134 134 134 134
„Elsdorf„Elsdorf„Elsdorf„Elsdorf„Elsdorf,,,,, Gewerbegebiet Desdorfer F Gewerbegebiet Desdorfer F Gewerbegebiet Desdorfer F Gewerbegebiet Desdorfer F Gewerbegebiet Desdorfer Feld“eld“eld“eld“eld“
Der Ausschuss für Umwelt, Bau und Planung hat in seiner Sitzung am
20.05.2025 die Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 134 „Gewerbege-
biet Desdorfer Feld“ gemäß § 2 BauGB im Parallelverfahren mit der 19.
Änderung des Flächennutzungsplans, die Schaffung der planungs-
rechtlichen Voraussetzungen für eine gewerbliche Weiterentwicklung
des Gewerbegebietes „Desdorfer Feld“ als Planungsziel für den Be-
bauungsplan Nr. 134 und die Berücksichtigung der Empfehlungen aus
dem Klimaanpassungs- und dem Klimaschutzkonzept der Stadt Els-
dorf in den Planungen beschlossen.
Mit der Gewerbeflächenentwicklung im Elsdorfer Norden wird das
städtebauliche Ziel verfolgt, zusätzliche Gewerbegrundstücke mit ver-
kehrsgünstiger Anbindung an das überörtliche Straßennetz bereitzu-
stellen, um mit einem erweiterten Gewebeflächenportfolio auf den
Bedarf an Gewerbeflächen reagieren zu können.
Die Aufstellung des Bebauungsplan Nr. 134 dient zur Arrondierung des
Gewerbegebietes im Desdorfer Feld in Richtung B 477. Langfristig soll
dies zu Standortvorteilen für die Stadt Elsdorf führen, so dass die
negativen Auswirkungen des Strukturwandelprozesses, insbesondere
für die Zeit nach Beendigung der Braunkohleförderung, abgemildert
werden. Im Rahmen dieses Prozesses sollen unter anderem neue
Arbeitsplätze geschaffen werden und die lokale Wirtschaftsstruktur
gestärkt werden.
Der Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 134, „Gewerbegebiet
Desdorfer Feld“ umfasst die Flächen Gemarkung Apartehöfe, Flur 7,
Flurstücke 16, 19, 20, 28 und 29 sowie Gemarkung Apartehöfe, Flur 8,
Flurstücke 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 25, 26, 29, 33, 34, 37, 38, 39, 41, 42,
74, 75 und 76.
Insgesamt hat das Plangebiet eine Fläche von ca. 49,6 ha und ist
folgendem Plan zu entnehmen:

BekanntmachungsanordnungBekanntmachungsanordnungBekanntmachungsanordnungBekanntmachungsanordnungBekanntmachungsanordnung
Der Beschluss vom 20.05.2025 wird hiermit gemäß § 2 Abs. 1 Bauge-
setzbuch öffentlich bekannt gemacht.
Elsdorf, 10.07.2025
Andreas Heller
(Bürgermeister)
(Diese Bekanntmachung wird auch im Internet unter www.elsdorf.de:
Rubrik: Rathaus & Service -> Rathaus Service -> Amtliche Bekannt-
machungen, veröffentlicht.)

Bekanntmachung der Stadt
Elsdorf
Aufstellung des Bebauungsplans NrAufstellung des Bebauungsplans NrAufstellung des Bebauungsplans NrAufstellung des Bebauungsplans NrAufstellung des Bebauungsplans Nr..... 135 135 135 135 135
„Elsdorf„Elsdorf„Elsdorf„Elsdorf„Elsdorf,,,,, Gewerbegebiet Kirschbaums Garten“ Gewerbegebiet Kirschbaums Garten“ Gewerbegebiet Kirschbaums Garten“ Gewerbegebiet Kirschbaums Garten“ Gewerbegebiet Kirschbaums Garten“
Der Ausschuss für Umwelt, Bau und Planung hat in seiner Sitzung am
01.07.2025 die Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 135 „Gewerbege-
biet Kirschbaums Garten“ gemäß § 2 BauGB im Parallelverfahren mit
der 20. Änderung des Flächennutzungsplans, die Schaffung der pla-
nungsrechtlichen Voraussetzungen für eine gewerbliche Weiterent-
wicklung des Gewerbegebietes „Kirschbaums Garten“ als Planungs-
ziel für den Bebauungsplan Nr. 135 und die Berücksichtigung der
Empfehlungen aus dem Klimaanpassungs- und dem Klimaschutzkon-
zept der Stadt Elsdorf in den Planungen beschlossen.
Mit der Gewerbeflächenentwicklung im Elsdorfer Norden wird das
städtebauliche Ziel verfolgt, zusätzliche Gewerbegrundstücke mit ver-
kehrsgünstiger Anbindung an das überörtliche Straßennetz bereitzu-
stellen, um mit einem erweiterten Gewebeflächenportfolio auf den
Bedarf an Gewerbeflächen reagieren zu können.
Die Aufstellung des Bebauungsplans dient der planungsrechtlichen
Sicherung dieser Flächen. Bislang ist das Standortprofil dieser Ent-
wicklungsflächen noch unklar. Unter anderem kann mit der Bauleitpla-
nung die Ansiedlung von Anlagen zur Energiespeicherung oder Ener-
gieerzeugung, die in diesem Bereich ggf. als privilegierte Vorhaben
einzuordnen wären, planungsrechtlich gesteuert werden. Somit soll
eine geordnete städtebauliche Entwicklung von Gewerbeflächen ge-
währleistet werden.
Der Geltungsbereich des Bebauungsplans 135 überdeckt den im aktu-
ellen Regionalplanentwurf festgelegten Bereich für gewerbliche und
industrielle Nutzung für die interkommunale Entwicklung (GIBregio-
nal).
Die im Osten angrenzende Fläche ist im Regionalplanentwurf als
GIBflex markiert. Laut textlicher Festsetzungen des Regionalplanent-
wurfs können „die ASBflex und GIBflex im Rahmen der kommunalen
Bauleitplanung nur bedarfsgerecht in Anspruch genommen werden,
wenn innerhalb der regionalplanerisch festgelegten ASB und GIB
dauerhafte Vollzugshindernisse eine Siedlungsentwicklung verhindern“
(Textliche Festsetzungen, 3.1.3 Flexible Siedlungsentwicklung, Ziel 6).
Der Geltungsbereich des Bebauungsplans 135 umfasst deshalb aus-
schließlich die als GIBregional festgelegte Fläche.
Der Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 135, „Gewerbegebiet
Kirschbaums Garten“ umfasst die Flächen Gemarkung Apartehöfe,
Flur 10, Flurstücke 1 bis 4 sowie 26 und 28 und wird durch die A61 und
die K41 begrenzt.
Insgesamt hat das Plangebiet eine Fläche von ca. 12,2 ha und ist
folgendem Plan zu entnehmen:
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BekanntmachungsanordnungBekanntmachungsanordnungBekanntmachungsanordnungBekanntmachungsanordnungBekanntmachungsanordnung
Der Beschluss vom 01.07.2025 wird hiermit gemäß § 2 Abs. 1 Bauge-
setzbuch öffentlich bekannt gemacht.
Elsdorf, 10.07.2025
Andreas Heller
(Bürgermeister)
(Diese Bekanntmachung wird auch im Internet unter www.elsdorf.de:
Rubrik: Rathaus & Service -> Rathaus Service -> Amtliche Bekannt-
machungen, veröffentlicht.)

Bekanntmachung der Stadt
Elsdorf
Aufstellung der 20. Änderung des Flächennutzungsplanes der StadtAufstellung der 20. Änderung des Flächennutzungsplanes der StadtAufstellung der 20. Änderung des Flächennutzungsplanes der StadtAufstellung der 20. Änderung des Flächennutzungsplanes der StadtAufstellung der 20. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt
ElsdorfElsdorfElsdorfElsdorfElsdorf
im Pim Pim Pim Pim Parararararallelverfahren zum Bebauungsplan Nrallelverfahren zum Bebauungsplan Nrallelverfahren zum Bebauungsplan Nrallelverfahren zum Bebauungsplan Nrallelverfahren zum Bebauungsplan Nr..... 135 135 135 135 135
Der Ausschuss für Umwelt, Bau und Planung hat in seiner Sitzung
am 01.07.2025 die Aufstellung der 20. Änderung „Gewerbegebiet
Kirschbaums Garten“ gemäß § 2 BauGB im Parallelverfahren mit
der Aufstellung des Bebauungsplans 135 sowie die Schaffung der
planungsrechtlichen Voraussetzungen für eine gewerbliche Wei-
terentwicklung des Gewerbegebietes „Kirschbaums Garten“ als
Planungsziel für die 20. Änderung des Flächennutzungsplans be-
schlossen.
Die Aufstellung der 20. Änderung des Flächennutzungsplans er-
folgt im Parallelverfahren mit der Aufstellung des Bebauungs-
plans Nr. 135 „Gewerbegebiet Kirschbaums Garten“.
Mit der Gewerbeflächenentwicklung im Elsdorfer Norden wird
das städtebauliche Ziel verfolgt, zusätzliche Gewerbegrundstü-
cke mit verkehrsgünstiger Anbindung an das überörtliche Stra-
ßennetz bereitzustellen, um mit einem erweiterten Gewebeflä-
chenportfolio auf den Bedarf an Gewerbeflächen reagieren zu
können.
Die Aufstellung der 20. Änderung des Flächennutzungsplans dient
der planungsrechtlichen Sicherung dieser Flächen. Bislang ist
das Standortprofil dieser Entwicklungsflächen noch unklar. Unter
anderem kann mit der Bauleitplanung die Ansiedlung von Anla-
gen zur Energiespeicherung oder Energieerzeugung, die in die-
sem Bereich ggf. als privilegierte Vorhaben einzuordnen wären,
planungsrechtlich gesteuert werden. Somit soll eine geordnete
städtebauliche Entwicklung von Gewerbeflächen gewährleistet
werden.
Der Geltungsbereich der 20. Änderung des Flächennutzungsplans
überdeckt den im aktuellen Regionalplanentwurf festgelegten
Bereich für gewerbliche und industrielle Nutzung für die inter-
kommunale Entwicklung (GIBregional).
Die im Osten angrenzende Fläche ist im Regionalplanentwurf als
GIBflex markiert. Laut textlicher Festsetzungen des Regional-
planentwurfs können „die ASBflex und GIBflex im Rahmen der
kommunalen Bauleitplanung nur bedarfsgerecht in Anspruch ge-
nommen werden, wenn innerhalb der regionalplanerisch festge-
legten ASB und GIB dauerhafte Vollzugshindernisse eine Sied-
lungsentwicklung verhindern“ (Textliche Festsetzungen, 3.1.3 Fle-
xible Siedlungsentwicklung, Ziel 6). Der Geltungsbereich der 20.
Änderung des Flächennutzungsplans umfasst deshalb ausschließ-
lich die als GIBregional festgelegte Fläche.
Der Geltungsbereich der 20. Änderung des Flächennutzungsplans,
„Gewerbegebiet Kirschbaums Garten“ umfasst die Flächen Ge-
markung Apartehöfe, Flur 10, Flurstücke 1 bis 4 sowie 26 und 28
und wird durch die A61 und die K41 begrenzt.
Insgesamt hat das Plangebiet eine Fläche von ca. 12,2 ha und ist
folgendem Plan zu entnehmen:

BekanntmachungsanordnungBekanntmachungsanordnungBekanntmachungsanordnungBekanntmachungsanordnungBekanntmachungsanordnung
Der Beschluss vom 01.07.2025 wird hiermit gemäß § 2 Abs. 1 Bauge-
setzbuch öffentlich bekannt gemacht.
Elsdorf, 10.07.2025
Andreas Heller
(Bürgermeister)
(Diese Bekanntmachung wird auch im Internet unter www.elsdorf.de:
Rubrik: Rathaus & Service -> Rathaus Service -> Amtliche Bekannt-
machungen, veröffentlicht.)

Bekanntmachung der Stadt
Elsdorf
Aufstellung der 19. Änderung des Flächennutzungsplanes der StadtAufstellung der 19. Änderung des Flächennutzungsplanes der StadtAufstellung der 19. Änderung des Flächennutzungsplanes der StadtAufstellung der 19. Änderung des Flächennutzungsplanes der StadtAufstellung der 19. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt
ElsdorfElsdorfElsdorfElsdorfElsdorf
im Pim Pim Pim Pim Parararararallelverfahren zum Bebauungsplan Nrallelverfahren zum Bebauungsplan Nrallelverfahren zum Bebauungsplan Nrallelverfahren zum Bebauungsplan Nrallelverfahren zum Bebauungsplan Nr..... 134 134 134 134 134
Der Ausschuss für Umwelt, Bau und Planung hat in seiner Sitzung am
20.05.2025 die Aufstellung der 19. Änderung des Flächennutzungs-
plans „Gewerbegebiet Desdorfer Feld“ gemäß § 2 BauGB im Parallel-
verfahren mit der Aufstellung des Bebauungsplans 134 sowie die
Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen für eine gewerb-
liche Weiterentwicklung des Gewerbegebietes „Desdorfer Feld“ als
Planungsziel für die 19. Änderung des Flächennutzungsplans beschlos-
sen.
Die Aufstellung der 19. Änderung des Flächennutzungsplans erfolgt im
Parallelverfahren mit der Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 134
„Gewerbegebiet Desdorfer Feld“.
Mit der Gewerbeflächenentwicklung im Elsdorfer Norden wird das
städtebauliche Ziel verfolgt, zusätzliche Gewerbegrundstücke mit ver-
kehrsgünstiger Anbindung an das überörtliche Straßennetz bereitzu-
stellen, um mit einem erweiterten Gewebeflächenportfolio auf den
Bedarf an Gewerbeflächen reagieren zu können.
Die Aufstellung der 19. Änderung des Flächennutzungsplans dient zur
Arrondierung des Gewerbegebietes im Desdorfer Feld in Richtung B
477. Langfristig soll dies zu Standortvorteilen für die Stadt Elsdorf
führen, so dass die negativen Auswirkungen des Strukturwandelpro-
zesses, insbesondere für die Zeit nach Beendigung der Braunkohleför-
derung, abgemildert werden. Im Rahmen dieses Prozesses sollen
unter anderem neue Arbeitsplätze geschaffen werden und die lokale
Wirtschaftsstruktur gestärkt werden.
Der Geltungsbereich der 19. Änderung des Flächennutzungsplans,
„Gewerbegebiet Desdorfer Feld“ umfasst die Flächen Gemarkung
Apartehöfe, Flur 7, Flurstücke 16, 19, 20, 28 und 29 sowie Gemarkung
Apartehöfe, Flur 8, Flurstücke 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 25, 26, 29, 33, 34,
37, 38, 39, 41, 42, 74, 75 und 76.
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Insgesamt hat das Plangebiet eine Fläche von ca. 49,6 ha und ist
folgendem Plan zu entnehmen:

BekanntmachungsanordnungBekanntmachungsanordnungBekanntmachungsanordnungBekanntmachungsanordnungBekanntmachungsanordnung
Der Beschluss vom 20.05.2025 wird hiermit gemäß § 2 Abs. 1 Bauge-
setzbuch öffentlich bekannt gemacht.
Elsdorf, 10.07.2025
Andreas Heller
(Bürgermeister)
(Diese Bekanntmachung wird auch im Internet unter www.elsdorf.de:
Rubrik: Rathaus & Service -> Rathaus Service -> Amtliche Bekannt-
machungen, veröffentlicht.)

Öffentliche Bekanntmachung
Zugelassene Zugelassene Zugelassene Zugelassene Zugelassene WWWWWahlvorschläge für die ahlvorschläge für die ahlvorschläge für die ahlvorschläge für die ahlvorschläge für die WWWWWahl des/der Bürgermeisters/ahl des/der Bürgermeisters/ahl des/der Bürgermeisters/ahl des/der Bürgermeisters/ahl des/der Bürgermeisters/
Bürgermeisterin sowie der Bürgermeisterin sowie der Bürgermeisterin sowie der Bürgermeisterin sowie der Bürgermeisterin sowie der VVVVVertretung der Stadt Elsdorf in der Stadtertretung der Stadt Elsdorf in der Stadtertretung der Stadt Elsdorf in der Stadtertretung der Stadt Elsdorf in der Stadtertretung der Stadt Elsdorf in der Stadt
Elsdorf am 14.09.2025Elsdorf am 14.09.2025Elsdorf am 14.09.2025Elsdorf am 14.09.2025Elsdorf am 14.09.2025
Nach §§ 19, 46 b des Kommunalwahlgesetzes (KWahlG) in Verbindung
mit §§ 75 b Abs. 8, 30, 31 Abs. 4 der Kommunalwahlordnung (KWahlO)

gebe ich bekannt, dass der Wahlausschuss in seiner Sitzung am
10.07.2025 folgende Wahlvorschläge für die Wahl des/der Bürgermeis-
ters/Bürgermeisterin sowie der Vertretung der Stadt Elsdorf in der
Stadt Elsdorf zugelassen hat:
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Im Vorjahr gewann die Bedburger Sängerin Alexandra Kruijt den ELC u.a. mit ihrem eigenen SongIm Vorjahr gewann die Bedburger Sängerin Alexandra Kruijt den ELC u.a. mit ihrem eigenen SongIm Vorjahr gewann die Bedburger Sängerin Alexandra Kruijt den ELC u.a. mit ihrem eigenen SongIm Vorjahr gewann die Bedburger Sängerin Alexandra Kruijt den ELC u.a. mit ihrem eigenen SongIm Vorjahr gewann die Bedburger Sängerin Alexandra Kruijt den ELC u.a. mit ihrem eigenen Song
„Leuchtturm“.„Leuchtturm“.„Leuchtturm“.„Leuchtturm“.„Leuchtturm“.

FFFFForsetzung der orsetzung der orsetzung der orsetzung der orsetzung der TTTTTitelseiteitelseiteitelseiteitelseiteitelseite

Ende:Ende:Ende:Ende:Ende:     Amtliche BekanntmachungenAmtliche BekanntmachungenAmtliche BekanntmachungenAmtliche BekanntmachungenAmtliche Bekanntmachungen

Elsdorf, den 17.07.2025
Wahlleiter
Hubert Portz

(Diese Bekanntmachung wird auch im Internet unter www.elsdorf.de:
Rubrik: Rathaus & Service -> Rathaus Service -> Amtliche Bekannt-
machungen, veröffentlicht.)

Schon in den Vorjahren war der
ELC an der beeindruckenden Ku-
lisse des Tagebaus ein voller Er-
folg. Auch in diesem Jahr verspricht
das Teilnehmerfeld - mit nahezu
ausschließlich selbstgeschriebe-
nen Songs - einen spannenden
Sommerabend.
Für Pulheim startet Kenan Korba-
sinski mit Songs zwischen Pop und
persönlichen Momentaufnahmen.
Für die Titelverteidigerin Stadt
Bedburg tritt die 17-jährige Sin-
ger-Songwriterin Lena Wolff an,
während für Bergheim der aus
Kalabrien stammende Armando
Campana mit italienischsprachi-
gen Songs zwischen Rock und
Chanson ins Rennen geht.
Aus Frechen reist die Band
„Lendgold“ an, die sich mit hand-
gemachtem Rock zwischen Alter-
native- und Stoner-Sounds bewe-
gen. Für Hürth startet Jennifer
Samarzija, die kürzlich ihre De-
butsingle „Dein Gedicht“ mit
kraftvollen Tönen veröffentlicht
hat. Ein Heimspiel hat die Els-
dorfer Country-Sängerin Jolina
Carl, die bereits in den USA, dem
Mutterland des Country, viele
Konzerte gespielt hat. Für Erfts-
tadt möchte die vierköpfige For-
mation „Weißenfels“ mit harmo-
nieverliebtem Hard Pop, der die
Grenze zwischen kalifornischem
Punkrock und einfühlsamem
Schlager sprengt, den Sieg ho-
len.
Aus der Kolpingstadt Kerpen tritt
die Singer / Songwriterin Hanna
Jaksch an und sie sagt „All eyes
on me“. Die Band „Qream“ aus
Brühl feiert beim ELC ihre Live-

Premiere mit den eigenen Songs,
die sie als roh, ehrlich, mal rocki-
ger, mal bluesiger beschreiben.
Wesseling komplettiert das Teil-
nehmerfeld mit Yvonne Pfau, die
bereits auf zwei veröffentlichte
Alben und eine deutschlandweite
Tour als Support-Act für Monrose
und Sido zurückblicken kann.
Alle Teilnehmer/innen präsentie-
ren zwei Songs auf der Bühne und
danach sind Zuschauer sowie die
Jury gefragt. So kommt aus jeder
Stadt ein Jury-Mitglied. Mit dabei
sind u.a. Landrat Frank Rock, Bür-
germeisterin Susanne Stupp (Fre-
chen) sowie Dr. Stefan Holzporz

(Geschäftsführer des Medio
Rhein.Erft). Das Jury-Voting macht
50 Prozent des Endergebnisses
aus. Denn auch alle Zuschauer vor
Ort können ihre Punkte abgeben,
so dass am Ende der Sieger des
Erftkreis-Lied-Contests 2025 fest-
steht.
Moderiert wird der Abend von Sa-
scha Kollarz aus der Kulturabtei-
lung der Stadt Frechen sowie der
Vorjahressiegerin Alexandra Kru-
ijt. Die künstlerische Leitung des
Abends übernimmt erneut der
Bedburger Musiker, Komponist
und Produzent Dieter Kirchenbau-
er. „Wir freuen uns auf einen span-

nenden Abend und laden alle Mu-
sikfreunde nach Elsdorf ein“, be-
tont Robert Wassenberg, Ideen-
geber des ELC, aus der Elsdorfer
Kulturabteilung.
Der Wettbewerb beginnt am
Samstag, den 2. August um 19
Uhr; Einlass auf dem Areal am
Forum:terra nova (Nordrandweg /
Kerpener Straße) ist ab 18 Uhr.
Karten (9 Euro) sind online unter
www.elsdorf.de/kultur erhältlich
oder an den Vorverkaufsstellen
Rathaus Elsdorf, Foto Servos (Els-
dorf), Kiosk am Dorfplatz (Berren-
dorf), Kaffeebohne (Bedburg) und
Manus Zauberwerkstatt (Kaster).
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Projekttag im Schülerlabor Elsdorf
Pfeifer & Langen: Urease - Harnstoff? Igittigitt!?

Spannende Einblicke in die Welt der Chemie erhielt eine Schulklasse im Elsdorfer Schülerlabor bei der FirmaSpannende Einblicke in die Welt der Chemie erhielt eine Schulklasse im Elsdorfer Schülerlabor bei der FirmaSpannende Einblicke in die Welt der Chemie erhielt eine Schulklasse im Elsdorfer Schülerlabor bei der FirmaSpannende Einblicke in die Welt der Chemie erhielt eine Schulklasse im Elsdorfer Schülerlabor bei der FirmaSpannende Einblicke in die Welt der Chemie erhielt eine Schulklasse im Elsdorfer Schülerlabor bei der Firma
Pfeifer & Langen.Pfeifer & Langen.Pfeifer & Langen.Pfeifer & Langen.Pfeifer & Langen.

Ende: Neues aus dem RathausEnde: Neues aus dem RathausEnde: Neues aus dem RathausEnde: Neues aus dem RathausEnde: Neues aus dem Rathaus

Dass die komplizierten Bezeich-
nungen der Chemikalien im La-
bor vor allem mit ihrer Herstel-
lung zu tun haben, klärte Che-
mielehrerin Katharina Appel-
Mariaux den Schülerinnen und
Schülern gleich zu Beginn auf.
Sie hatte den Projekttag für den
Biologiekurs der Willy-Brandt-
Gesamtschule Kerpen gemein-
sam mit dem Team des Schüler-
labors Elsdorf sorgfältig vorbe-
reitet.
„Enzymatik“ war das Thema für
die Elftklässler im Schülerlabor
der Zuckerfabrik Pfeifer & Lan-
gen in Elsdorf. Begrüßt wurden
die jungen Biologinnen und Bi-
ologen von Romy Geer und wei-
teren Mitarbeitern aus dem Be-
reich Analytik und Mikrobiolo-
gie bei Pfeifer & Langen.
Dabei erhielten sie spannende
Einblicke in die Laborarbeit,
die sich zwei Stockwerke hö-
her hauptsächlich mit Analytik
und Qualitätskontrolle be-
schäftigt.
Nach der theoretischen Einfüh-
rung machten sich die Schüler-
innen und Schüler an die prak-
tische Arbeit im Labor. An den
bereitstehenden Labortischen
fanden sie Messkolben, Pipet-
ten, Rührstäbe und Heizplatten
vor, mit denen sie in Zweier-
teams verschiedene Experimen-
te durchführten und auswerte-
ten. Unterstützt wurden sie
dabei von Messfühlern und Sen-
soren, die an das LabQuest-Da-
tenerfassungsgerät angeschlos-
sen waren und die wichtigsten
Messwerte automatisch auf-
zeichneten und grafisch dar-
stel lten.
Die Jugendlichen bearbeiteten
eigenständig unterschiedliche
Labortätigkeiten, darunter:
• die katalytische Hydrolyse

von Harnstoff durch das En-
zym Urease,

• Le i t f äh igke i t smessungen
mit dem LabQuest-System,

• sowie Untersuchungen zu
Enzymreaktionen, bei de-

nen sie die Einflüsse von
Substratkonzentration, En-
zymmenge und Temperatur
analysierten.

Nach rund zwei Stunden kon-
zentrierter Arbeit präsentierten
die Teams ihre Ergebnisse auf
dem Smartboard und diskutier-
ten sie gemeinsam.
Nicht alle Versuche verliefen
erfolgreich, doch gerade daraus
lernten die Schülerinnen und
Schüler: Fehleranalyse gehört
zum wissenschaftlichen Arbei-
ten dazu.
Neben umfangreichen fachli-
chen Informationen rund um das
Projekt füllten Ausdrucke von
Grafiken und Tabellen die La-
borbücher der Schülerinnen und
Schüler. Unterstützt wurde das
Projekt von JULAB (Forschungs-
zentrum Jülich). Chemielehre-
rin Appel-Mariaux hatte so ein
wertvolles Nachschlagewerk
zusammengestellt, das diesen

Projekttag in guter Erinnerung
behalten lässt.
Das abschließende Feedback
der Beteiligten war eindeutig:
Der Tag im Labor ermöglichte
eine intensive und ungestörte
Auseinandersetzung mit einem
Thema, dass im regulären
Schulbetrieb kaum möglich ist.
In der Abschlussrunde tausch-
ten sich die Jugendlichen mit
dem Laborteam über erforder-
liche Qualifikationen, Karriere-
wege und berufliche Perspekti-
ven aus. Klar wurde: Der Weg
in eine naturwissenschaftliche
Berufswelt ist anspruchsvoll,
bietet aber vielfältige Chancen
und gute Aussichten - voraus-
gesetzt, man bringt persönli-
ches Engagement mit.
Nach fünf intensiven Stunden
verließen die Schülerinnen und
Schüler das Labor - sichtlich be-
eindruckt und auch etwas er-
schöpft.

Der Projekttag ist Teil des
Angebots des Schülerlabors
Elsdorf, das als Gemeinschafts-
projekt der Stadt Elsdorf und
Pfeifer & Langen mit Bun-
desmitteln aus dem Struktur-
wandel-Förderprogramm „Un-
ternehmen Revier“ gefördert
wurde.
Ziel ist es, praxisnahe Einbli-
cke in naturwissenschaftliche
Themen und berufliche Perspek-
tiven zu geben.
Zuvor nutzten bereits Schul-
klassen der Elsdorfer Grund-
schulen und der Gesamtschule
das spannende Angebot.
Interessierte Schulen, sowohl
Grundschulen als auch weiter-
führende Schulen, die ebenfalls
einen Projekttag im Schülerla-
bor Elsdorf planen möchten,
können sich direkt an die Wirt-
schaftsförderung der Stadt Els-
dorf wenden:
wirtschaftsfoerderung@elsdorf.de
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Bergverwaltung
Die Abteilung Bergbau und Ener-
gie in NRW nimmt Meldungen/
Beschwerden über außergewöhn-
liche Belastungen entgegen, die
durch den Tagebau bzw. tagebau-
bedingte Baumaßnahmen, wie
Bohrstellen usw. verursacht wer-
den. Sie ist rund um die Uhr tele-
fonisch erreichbar.
Während der BürozeitenWährend der BürozeitenWährend der BürozeitenWährend der BürozeitenWährend der Bürozeiten
Montag bis Donnerstag von 8.30
bis 16 Uhr

Freitag von 8.30 bis 14 Uhr
ist die Kontaktaufnahme wie folgt
möglich:
Abteilung Bergbau und EnergieAbteilung Bergbau und EnergieAbteilung Bergbau und EnergieAbteilung Bergbau und EnergieAbteilung Bergbau und Energie
in NRWin NRWin NRWin NRWin NRW
Goebenstraße 25
44135 Dortmund
Tel.: 02931 82-0
Fax: 02931 82-3624
E-Mail: registratur-do@bRA.nrw.de
Standort DürenStandort DürenStandort DürenStandort DürenStandort Düren
Josef-Schregel-Straße 21

52349 Düren
Tel.: 02931 82-0
Außerhalb der regulären Bürozei-Außerhalb der regulären Bürozei-Außerhalb der regulären Bürozei-Außerhalb der regulären Bürozei-Außerhalb der regulären Bürozei-
tententententen
In Notfällen, wie bei umweltrele-
vanten Ereignissen (Tagesbrüche
u.Ä.) oder Unfällen (insbesondere
mit Personenschäden) in Betrie-
ben unter Bergaufsicht bzw. mit
Auswirkung auf diese Betriebe,
ist die Abteilung Bergbau und En-
ergie in NRW auch außerhalb der

regulären Bürozeiten über die
Rufbereitschaft Bergbau zentral
erreichbar:
Notfalltelefon Rufbereitschaft
Bergbau: 0172/5205686
RWE PRWE PRWE PRWE PRWE Power ower ower ower ower AAAAAGGGGG
Tagebau Hambach -
Bürgertelefon
02461/54971
für den Fall außergewöhnlicher
Belastungen aus dem Tagebau
Hambach

Sommerferien-Angebote in der Stadtbibliothek
Stadtbibliothek Elsdorf. Läuft!

Am 15. August steht der kleine Drache Kokosnuss in der StadtbibliothekAm 15. August steht der kleine Drache Kokosnuss in der StadtbibliothekAm 15. August steht der kleine Drache Kokosnuss in der StadtbibliothekAm 15. August steht der kleine Drache Kokosnuss in der StadtbibliothekAm 15. August steht der kleine Drache Kokosnuss in der Stadtbibliothek
im Mittelpunkt.im Mittelpunkt.im Mittelpunkt.im Mittelpunkt.im Mittelpunkt.

Die Veranstaltungsformate der
Stadtbibliothek Elsdorf gehen auch
in den Sommerferien weiter.
Am 15. August liest Kathryn Brady
um 15 Uhr für Menschen ab 4 Jah-
ren „Die Mutprobe“ von Ingo Sieg-
ner vor. In diesem Bilderbuch schla-
fen der kleine Feuerdrache Kokos-
nuss und sein Freund, der Fress-
drache Oskar, im Zelt. So eine Über-
nachtung kann ganz schön unheim-
lich sein... Auch diesmal wird eine
bekannte Bilderbuchfigur vorge-
stellt und im Anschluss steht ein
ganzes Kokosnuss-Universum zur
Ausleihe bereit.
Aber Achtung: es wird nicht ein-
fach vorgelesen - Überraschung
garantiert!
Am 21. August sind um 15 Uhr alle
Kinder im Grundschulalter zum
Onilo-Bilderbuchkino eingeladen.
Dann gibt es sicher viel zu lachen,
denn es dreht sich alles um die
unaufhaltsamen Fünf: die kleine
Pupswolke, Fräulein Hicks, Pro-
fessor Hatschi, den Gähn-Män und
den Rülps. Eigentlich sind es
sechs, denn Meister Schnarch
spielt am Ende auch noch eine
wichtige Rolle. Sicher ahnen jetzt
alle, worum es in der Geschichte
geht. Genau darum.
Eine Anmeldung ist nicht nötig,
einfach vorbeikommen.
Auch für den Informationsbedarf
von Erwachsenen ist gesorgt.
Nicht nur gibt es viele neue Sach-
bücher von Interessantem aus dem

Leben bekannter Persönlichkeiten
über Nützliches und Spannendes
zum Thema Reisen bis hin zu In-
formationsquellen zu Alltagsfra-
gen rund um Garten, Kochen und
Haustiere. Wer die Tageszeitung
lesen möchte, ist während der
Öffnungszeiten ebenso willkom-
men wie Stöbernde in diversen
Magazinen - alles ist natürlich
auch online über die Onleihe Erft
möglich, dann sogar täglich und
rund um die Uhr.
Die digitale Sprechstunde für Se-
niorinnen und Senioren findet in
Zusammenarbeit mit dem Senio-
renbeirat am 8. August statt.
Hierfür wird um Anmeldung unter
Tel. 01575 588 94 08 gebeten.
Ganz großes Kino folgt in der
Stadtbibliothek nach den Ferien,
wenn Peter Grandl seinen High-
speed-Thriller „Reset - die Wahr-
heit stirbt zuerst“ am 19. Sep-
tember um 19:30 Uhr präsentiert.
Alle Interessierten erwartet ein
spannender Abend rund um brand-
aktuelle Themen wie Fake News
und KI. Der Vorverkauf hat begon-
nen. Eintrittskarten kosten 10
Euro und sind in der Stadtbiblio-
thek, Pestalozzistr. 2, Tel. 02274
709181, bibliothek@elsdorf.de
oder online unter www.vhs-
bergheim.de erhältlich. Die Ver-
anstaltung findet in Kooperation
mit dem Zweckverband vhs Berg-
heim im Rahmen des Literatur-
Herbst Rhein-Erft 2025 statt.
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Schützen feiern auch ohne Festzug
Bierpong, neue Majestäten und eine besondere Ehrung beim Schützenfest in Giesendorf

Die Siegerteams des Bierpong-TurniersDie Siegerteams des Bierpong-TurniersDie Siegerteams des Bierpong-TurniersDie Siegerteams des Bierpong-TurniersDie Siegerteams des Bierpong-TurniersDie aktuellen Majestäten Jennifer Mann und Sibille SchmitzDie aktuellen Majestäten Jennifer Mann und Sibille SchmitzDie aktuellen Majestäten Jennifer Mann und Sibille SchmitzDie aktuellen Majestäten Jennifer Mann und Sibille SchmitzDie aktuellen Majestäten Jennifer Mann und Sibille Schmitz

„Das wünscht sich niemand, aber
wir machen das Beste daraus!“
kommentiert Schützenkönigin
Jennifer Mann am Schützenfest-
Sonntag in Giesendorf. Grund für
ihre Äußerung: der geplante gro-
ße Festumzug durch das Dorf kann
wetterbedingt nicht stattfinden.
Mit grünen und weißen Ballons
hatten die Anwohner den Zugweg
extra geschmückt. Aber ein Zug
war leider nicht möglich.
Stattdessen werden die Giesen-
dorfer Majestäten diesmal nicht
mit Musik aus dem Schützenhaus
herausgespielt, sondern ziehen
begleitet von der Festzugmusik in
den Saal ein. Bejubelt von den
Gästen der Cafeteria, den be-
freundeten Bruderschaften sowie
der Feuerwehr stellte Ebel dann
die neue Schützenkönigin Jenni-
fer Mann vor. Sie ist seit ihrer
Kindheit Mitglied der Schützen
und bereits eine erfahrene Ma-
jestät: sie war einmal Schülerprin-
zessin, gleich dreimal Jungschüt-
zenkönigin. Jetzt hat sie die höchs-
te Würde erlangt und ist für ein
Jahr die Regentin in Giesendorf.
Bürgerkönigin ist Sibille Schmitz,
die den Verein schon immer un-
terstützt, aber kein Mitglied ist.
„Ich war schon einmal Königin an
der Seite meines Mannes, aber
jetzt ist es andersherum, und ich
wollte mal selber Majestät sein.“,
sagt sie augenzwinkernd. Dritte
Majestät ist Melanie Heller, die

derzeit noch die amtierende Be-
zirkskönigin ist.
Bereits am Samstagabend wurde
beim großen Fest- und Königsball
gefeiert und getanzt, nachdem die
Majestäten vorher in einer Mes-
se in der Giesendorfer Kapelle
gekrönt wurden. Nach der Begrü-
ßung gab es hier noch eine Über-
raschung: dem verdutzten Bruder-
meister Stefan Ebel wurde mit

großem Applaus das St. Sebastia-
nus Ehrenkreuz verliehen, für sei-
nen Einsatz für die Jugendarbeit,
im Vorstand des Bezirksverban-
des und der Giesendorfer Schüt-
zen und seine bisher acht Jahre
als Brudermeister.
Bei bestem Wetter am Schützen-
fest-Freitag gab es Getränke und
Grillspezialitäten unter freiem
Himmel. Und es wurde fleißig Bier-

pong gespielt - 15 Teams traten
an im freundschaftlichen Wettbe-
werb zum Giesendorfer Bierpong-
Meister!
In einem spannenden Finale hat
sich Team „Holdes Grün 6“ aus
Etzweiler gegen Team „Bäm“ von
der KG Fidelio Elsdorf durchge-
setzt. Der Dritte Platz ging an
„Happy Hippo“ verdient an ein
Paar aus dem Dorf.



Rundblick Elsdorf | 38. Jahrgang | Nr. 29 | Donnerstag, 24. Juli 2025 | Kw 30 | Rautenberg Media 19

Der Seniorenbeirat lädt ein:
Montag,Montag,Montag,Montag,Montag, 4. 4. 4. 4. 4.     August,August,August,August,August, 14:30 Uhr: 14:30 Uhr: 14:30 Uhr: 14:30 Uhr: 14:30 Uhr:
Sprechstunde im Rathaus, 1.Sprechstunde im Rathaus, 1.Sprechstunde im Rathaus, 1.Sprechstunde im Rathaus, 1.Sprechstunde im Rathaus, 1.
Stock, anschließend: ÖffentlicheStock, anschließend: ÖffentlicheStock, anschließend: ÖffentlicheStock, anschließend: ÖffentlicheStock, anschließend: Öffentliche
SitzungSitzungSitzungSitzungSitzung
Seniorinnen und Senioren sind
herzlich eingeladen, uns kennen-
zulernen oder uns ihre Sorgen, Pro-
bleme, Fragen oder Wünsche mit-
zuteilen, gemäß unserem Motto:
„Packt an, unterstützt und hilft!“
Kontaktaufnahme auch möglich
über unsere E-Mail:
seniorenbeirat@elsdorf.de oder

telefonisch: 0174 541 74 84
Digitale Sprechstunde für Senio-Digitale Sprechstunde für Senio-Digitale Sprechstunde für Senio-Digitale Sprechstunde für Senio-Digitale Sprechstunde für Senio-
rinnen und Seniorenrinnen und Seniorenrinnen und Seniorenrinnen und Seniorenrinnen und Senioren
Nächster Termin: ausnahmsweise
Freitag, 8. August, 10 bis 12 Uhr,
in der Elsdorfer Stadtbibliothek,
Pestalozzistr. 2.
Wenn Sie persönliche Unterstüt-
zung benötigen für Ihr Smartpho-
ne (Android Betriebssystem) oder
Laptop (ausschließlich Windows
Betriebssystem), sind Sie bei un-
serer digitalen Sprechstunde ge-

nau richtig. Hier steht Ihnen ein
ehrenamtlicher Experte zur Ver-
fügung, der sich gerne um Ihr per-
sönliches Anliegen kümmert.
Mit diesem Angebot möchten wir
insbesondere Seniorinnen und Se-
nioren den digitalen Alltag erleich-
tern. Ein Voraussetzung ist, dass
es sich um ein Windows-/Android-
Gerät handelt.
Bitte melden Sie sich einige Tage
vorher an und schildern Ihr Pro-
blem, Tel.: 01575 588 94 08.

FFFFFreitag,reitag,reitag,reitag,reitag, 8. 8. 8. 8. 8.     August,August,August,August,August, 14 bis 17 Uhr: 14 bis 17 Uhr: 14 bis 17 Uhr: 14 bis 17 Uhr: 14 bis 17 Uhr:
ReparReparReparReparReparaturaturaturaturatur-Café im Josefsheim,-Café im Josefsheim,-Café im Josefsheim,-Café im Josefsheim,-Café im Josefsheim,
MittelstrMittelstrMittelstrMittelstrMittelstraße oder Liebfraße oder Liebfraße oder Liebfraße oder Liebfraße oder Liebfrauenstrauenstrauenstrauenstrauenstr.....
3 (barrierefrei)3 (barrierefrei)3 (barrierefrei)3 (barrierefrei)3 (barrierefrei)
Ehrenamtliche Experten reparie-
ren (fast) alles, was tragbar und
erhaltenswert ist. Jeder Repara-
turversuch lohnt sich! Außerdem
warten Kaffee, Kuchen, Gesell-
schaftsspiele und eine nette Ge-
sellschaft.
Ohne Anmeldung, einfach vorbei-
kommen.

Erftstadt vergisst nicht - eine Sonderausstellung zur Flut 2021
Kostenlose Ausstellung im Erftmuseum
Vier Jahre nach der Flutkatastro-
phe 2021 laden das Diakonische
Werk Köln und Region und das
Naturpark-Zentrum Gymnicher
Mühle zum Besuch der neuen
Sonderausstellung „Erftstadt ver-
gisst nicht“ ein. Die Ausstellung
im Erftmuseum am Naturparkzen-
trum Gymnicher Mühle widmet
sich den Auswirkungen der ver-
heerenden Flutkatastrophe von
2021, den Erfahrungen der Be-
troffenen und dem langen Weg
des Wiederaufbaus. Dabei hat die
Mobile Beratung Hochwasserhil-
fe des Diakonischen Werks maß-
geblich zur Entstehung der Aus-
stellung beigetragen. Sie hat Be-
troffene nach der Flut intensiv
betreut und begleitet und dann
das spannende Projekt der Son-
derausstellung initiiert.
Zu sehen sind Gegenstände, die
bei der Flut beschädigt wurden,
ebenso wie Zeitungsausschnitte
oder auch Fotos der Katastrophe.
Einige „persönliche Lieblingsstü-
cke“ wurden auch kreativ bear-
beitet in einem Prozess, der dem
Umgang mit dem persönlichen

Schicksal diente.
Eröffnet wurde die
Ausstellung am
v e r g a n g e n e n
Mittwoch im Bei-
sein von Carolin
Weitzel, der Bür-
germeisterin von
Erftstadt, und u.a.
mit Grußworten
von Dr.-Ing. Diet-
mar Jansen, stän-
diger Vertreter
des Vorstandes
des Erftverbands
und Vertreter*in-
nen des Natur-
park Rheinland
sowie Martina
Schönhals, Ge-
schäf t s führe r in
des Diakonisches
Werks Köln und Region gGmbH.
Dabei betonte Schönhals die Be-
deutung der Arbeit ihres Teams
der Mobilen Hochwasserhilfe und
erklärte, es seien nicht nur mate-
rielle Schäden beseitigt worden,
sondern man habe auch viele per-
sönliche Erinnerungen und Schick-

sale der Menschen aufgearbeitet
und letztlich Existenzen sichern
und Zukunft gestalten können.
Die Sonderausstellung ergänzt
die bereits bestehende Ausstel-

lung zur Flut 2021 im Erftmuseum
und wird ab dem 19. Juli kosten-
los zu den normalen Öffnungszei-
ten des Erftmuseums zu sehen
sein.
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Ev. Trinitatis-
Kirchengemeinde an der
Erft
Elsdorf Lutherkirche

Evangelische
Kirchen-
gemeinde
Kirchherten
Sonntag, 27. JuliSonntag, 27. JuliSonntag, 27. JuliSonntag, 27. JuliSonntag, 27. Juli
10 Uhr - Gottesdienst in Titz, Pfar-
rer/in Grashof
kein Kirchkaffee

St. Dionysius
Heppendorf
Samstag, 26. JuliSamstag, 26. JuliSamstag, 26. JuliSamstag, 26. JuliSamstag, 26. Juli
15 Uhr - Tauffeier
Sonntag, 27. JuliSonntag, 27. JuliSonntag, 27. JuliSonntag, 27. JuliSonntag, 27. Juli
9:30 Uhr - Hl. Messe

St. Laurentius
Esch
In dieser Woche keine Hl. Messe

St. Lucia und
St. Hubertus
Angelsdorf
Samstag, 26. JuliSamstag, 26. JuliSamstag, 26. JuliSamstag, 26. JuliSamstag, 26. Juli
17 Uhr - Vorabendmesse zum
Schützenfest

St. Mariä Geburt Elsdorf

St. Martinus
Niederembt
Dienstag, 29. JuliDienstag, 29. JuliDienstag, 29. JuliDienstag, 29. JuliDienstag, 29. Juli
9 Uhr - Hl. Messe
Samstag,Samstag,Samstag,Samstag,Samstag, 2. 2. 2. 2. 2.     AugustAugustAugustAugustAugust
17 Uhr - Vorabendmesse

St. Michael
Berrendorf
Samstag,Samstag,Samstag,Samstag,Samstag, 2. 2. 2. 2. 2.     AugustAugustAugustAugustAugust
13 Uhr - Trauung
18:30 Uhr - Vorabendmesse

St. Simon und
Judas
Thaddäus
Oberembt
Samstag, 26. JuliSamstag, 26. JuliSamstag, 26. JuliSamstag, 26. JuliSamstag, 26. Juli
18:30 Uhr - Vorabendmesse

Sonntag, 27. JuliSonntag, 27. JuliSonntag, 27. JuliSonntag, 27. JuliSonntag, 27. Juli
9:30 Uhr - Christuskirche Berg-
heim, Pfarrerin Voldrich
11 Uhr - Friedenskirche
Bedburg,
Pfarrerin Voldrich
Sonntag,Sonntag,Sonntag,Sonntag,Sonntag, 3. 3. 3. 3. 3.     AugustAugustAugustAugustAugust
9:30 Uhr - Lutherkirche Elsdorf,
Pfarrer Müller
11 Uhr - Petrikirche Quadrath, Pfar-
rer Müller

Sonntag,Sonntag,Sonntag,Sonntag,Sonntag, 10. 10. 10. 10. 10.     AugustAugustAugustAugustAugust
9:30 Uhr - Christuskirche Berg-
heim, Prädikant Sinofzik
11 Uhr - Friedenskirche Bedburg,
Prädikant Sinofzik
Sonntag,Sonntag,Sonntag,Sonntag,Sonntag, 17. 17. 17. 17. 17.     AugustAugustAugustAugustAugust
9:30 Uhr - Lutherkirche Elsdorf,
Abendmahl, Pfarrer Trautner
11 Uhr - Petrikirche Quadrath,
Abendmahl, Pfarrer Trautner
www.trinitatis-kirchengemeinde.de

Sonntag, 27. JuliSonntag, 27. JuliSonntag, 27. JuliSonntag, 27. JuliSonntag, 27. Juli
11 Uhr - Hl. Messe
Montag, 28. JuliMontag, 28. JuliMontag, 28. JuliMontag, 28. JuliMontag, 28. Juli
19 Uhr - Hl. Messe
Dienstag, 29. JuliDienstag, 29. JuliDienstag, 29. JuliDienstag, 29. JuliDienstag, 29. Juli

14 Uhr - Rosenkranz
FFFFFreitag,reitag,reitag,reitag,reitag, 1. 1. 1. 1. 1.     AugustAugustAugustAugustAugust
18 Uhr - Herz-Jesu-Andacht
18 Uhr - Hl. Messe in der Kapelle
Giesendorf
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Farben wie aus der Eisdiele
Anthurien in sommerlichen Sorbettönen

Sie sind der ideale Blumen-
schmuck für die Sommermonate:
die Anthurien. Denn anders als
vielen anderen Schnittblumen
macht ihnen die Hitze kaum zu
schaffen. Die Pflanze kommt näm-
lich ursprünglich aus den tropi-
schen Bereichen Amerikas und ist
daher von Natur aus an hohe Tem-
peraturen angepasst. Es muss
also schon einiges passieren, be-
vor sie im Sommer den Kopf hän-
gen lässt. Wer die Flamingoblu-
me, wie die Anthurie auch genannt
wird, in der Vase richtig versorgt,
hat auch in der warmen Jahres-
zeit in der Regel über drei Wo-
chen lang Freude an ihr.
Was bei den exotischen Gewäch-
sen häufig als Blüte bezeichnet
wird, ist botanisch gesehen
übrigens ein sehr dekoratives
Hochblatt. Die eigentlichen Blü-
ten sind eher unscheinbar und
befinden sich an dem Kolben, der
daraus hervorragt. Als Schnittblu-

me sind die Pflanzen vielseitig ein-
setzbar. Schon ein einzelner Blü-
tenstiel macht in einer schmalen
Vase oder Flasche viel her und
lenkt die Blicke auf sich - noch
schöner ist natürlich ein ganzer
Strauß.
Dank professioneller Züchtung
beeindrucken Anthurien heute mit
einer Vielzahl an Farben. Neben
dem charakteristischen Rot gibt
es auch eine breite Palette an
hellen Varianten: Vor allem die
zarten Fruchteis- und Sorbettöne
passen perfekt in die Sommerzeit.
Ob nun Vanille, Erdbeere, Apriko-
se, Brombeere oder doch lieber
Zitrone - die Welt der Anthurien
hält für jeden Geschmack die rich-
tige Sorte bereit. Alle Pastellfar-
ben lassen sich nach Lust und Lau-
ne miteinander kombinieren. Das
Ergebnis wirkt immer harmonisch
und erfrischend. Wählt man
zudem Vasen in ähnlichen Tönen
wie die glänzenden Hochblätter,

Sie sind der ideale Blumenschmuck für die Sommermonate: die Anthu-Sie sind der ideale Blumenschmuck für die Sommermonate: die Anthu-Sie sind der ideale Blumenschmuck für die Sommermonate: die Anthu-Sie sind der ideale Blumenschmuck für die Sommermonate: die Anthu-Sie sind der ideale Blumenschmuck für die Sommermonate: die Anthu-
rien. Denn anders als vielen anderen Schnittblumen macht ihnen dierien. Denn anders als vielen anderen Schnittblumen macht ihnen dierien. Denn anders als vielen anderen Schnittblumen macht ihnen dierien. Denn anders als vielen anderen Schnittblumen macht ihnen dierien. Denn anders als vielen anderen Schnittblumen macht ihnen die
Hitze kaum zu schaffen. Foto: anthuriuminfoHitze kaum zu schaffen. Foto: anthuriuminfoHitze kaum zu schaffen. Foto: anthuriuminfoHitze kaum zu schaffen. Foto: anthuriuminfoHitze kaum zu schaffen. Foto: anthuriuminfo

unterstreicht man den sommerli-
chen Look zusätzlich und bringt
ein relaxtes Miami-Flair in die ei-
genen vier Wände.

Weitere Tipps und Informationen
zu Anthurien finden Sie unter
www.anthuriuminfo.com.
GPP
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AngeboteAngeboteAngeboteAngeboteAngebote
An- und An- und An- und An- und An- und VVVVVerkauferkauferkauferkauferkauf

Ilona kauftIlona kauftIlona kauftIlona kauftIlona kauft
Pelze, Lederwaren, Taschen, Schreib-
u. Nähmaschine, Abendgarderobe,
Porzellan, Zinn, Krüge, Puppen, Ölge-
mälde, Trachten, Schmuck, Uhren,
Modeschmuck, Silber, Zahngold, Be-
steck, Militärische usw. Bernstein-
ketten, seriöse Kaufabwicklung, 
TEL 015787151734 

DienstleistungDienstleistungDienstleistungDienstleistungDienstleistung
SonstigesSonstigesSonstigesSonstigesSonstiges

Neben Baumfällung und Rück-Neben Baumfällung und Rück-Neben Baumfällung und Rück-Neben Baumfällung und Rück-Neben Baumfällung und Rück-
schnit tschnit tschnit tschnit tschnit t

entferne ich auch Grabsteine und Ein-
fassungen inkl. Fundament sowie
Bepflanzungen. Rufen Sie an, ich hel-
fe Ihnen! M. Stelzer, 0152/53987291

GesucheGesucheGesucheGesucheGesuche
Rund ums HausRund ums HausRund ums HausRund ums HausRund ums Haus

SonstigesSonstigesSonstigesSonstigesSonstiges
Renovierarbeiten rund ums HausRenovierarbeiten rund ums HausRenovierarbeiten rund ums HausRenovierarbeiten rund ums HausRenovierarbeiten rund ums Haus

wie z.B. Fliesen legen, Malerar-
breiten, Tapezieren, Badezimmer er-
neuern, Zäune legen, Pflaster erneu-
ern und Gartenarbeit.
Tel.: 01578 71 517 34

SammlerSammlerSammlerSammlerSammler
Sammler SUCHT alles an:Sammler SUCHT alles an:Sammler SUCHT alles an:Sammler SUCHT alles an:Sammler SUCHT alles an:

alten Militärsachen, Papiere, Auswei-
se, Urkunden, Soldatenfotos oder Al-
ben, Helme, Orden, Dolche, Säbel,
Dekowaffen etc. Einfach alles anbie-
ten unter: Tel. 0177/8695521

Die nächste Die nächste Die nächste Die nächste Die nächste Ausgabe erAusgabe erAusgabe erAusgabe erAusgabe erscheint am:scheint am:scheint am:scheint am:scheint am:
Donnerstag, 31. Juli 2025Donnerstag, 31. Juli 2025Donnerstag, 31. Juli 2025Donnerstag, 31. Juli 2025Donnerstag, 31. Juli 2025
Annahmeschluss ist am:Annahmeschluss ist am:Annahmeschluss ist am:Annahmeschluss ist am:Annahmeschluss ist am:
25.07.2025 um 10 Uhr25.07.2025 um 10 Uhr25.07.2025 um 10 Uhr25.07.2025 um 10 Uhr25.07.2025 um 10 Uhr
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SERIÖSE PFLEGE
MIT HERZ UND VERSTAND

Mit Erfahrung seit mehr als 30 Jahren bieten wir 
unseren Kunden im Rhein-Erft-Kreis eine verläss- 
liche Alternative zum Senioren- oder Pflegeheim.

Sprechen Sie uns an – wir beraten Sie gerne!
 

Genau die Hilfe, 
Genau die Hilfe, 

      die ich brauche!
      die ich brauche!

St.-Rochus-Str. 22 · 50181 Bedburg-Kaster
Tel. 0 22 71-79 80 88

www.pflege-dienst.com

 PFLEGEDIENST
IM ERFTKREIS
LÜTZENKIRCHEN

 

24 Stunden persönlich für Sie da.
Einfühlsame Beratung auf Wunsch auch Zuhause.
Stefan Caspers · Fachgeprüfter Bestatter

Gladbacher Straße 58 - 50189 Elsdorf - Telefon: 02274 - 935 98 27
Mobil: 0172 - 299 2554 - www.caspers-bestattungen.de

Donnerstag, 24. JuliDonnerstag, 24. JuliDonnerstag, 24. JuliDonnerstag, 24. JuliDonnerstag, 24. Juli
easyApotheke KerpeneasyApotheke KerpeneasyApotheke KerpeneasyApotheke KerpeneasyApotheke Kerpen
Am Falder 28, 50171 Kerpen, 02237/9299499

Freitag, 25. JuliFreitag, 25. JuliFreitag, 25. JuliFreitag, 25. JuliFreitag, 25. Juli
Apotheke MarienstraßeApotheke MarienstraßeApotheke MarienstraßeApotheke MarienstraßeApotheke Marienstraße
Marienstraße 3, 50171 Kerpen, 02237/92860

Samstag, 26. JuliSamstag, 26. JuliSamstag, 26. JuliSamstag, 26. JuliSamstag, 26. Juli
Marien-ApothekeMarien-ApothekeMarien-ApothekeMarien-ApothekeMarien-Apotheke
Hauptstraße 16, 50126 Bergheim, 02271/42665

Sonntag, 27. JuliSonntag, 27. JuliSonntag, 27. JuliSonntag, 27. JuliSonntag, 27. Juli
Linden-ApothekeLinden-ApothekeLinden-ApothekeLinden-ApothekeLinden-Apotheke
Langemarckstraße 2, 50181 Bedburg, 02272/3225

Montag, 28. JuliMontag, 28. JuliMontag, 28. JuliMontag, 28. JuliMontag, 28. Juli
RömerRömerRömerRömerRömer-Apothek-Apothek-Apothek-Apothek-Apothekeeeee
Köln-Aachener-Straße 166-170, 50127 Bergheim, 02271/799800

Dienstag, 29. JuliDienstag, 29. JuliDienstag, 29. JuliDienstag, 29. JuliDienstag, 29. Juli
Rosen-ApothekeRosen-ApothekeRosen-ApothekeRosen-ApothekeRosen-Apotheke
Berliner Ring 2a, 50170 Kerpen, 02273/57607

Mittwoch, 30. JuliMittwoch, 30. JuliMittwoch, 30. JuliMittwoch, 30. JuliMittwoch, 30. Juli
Grüne-ApothekeGrüne-ApothekeGrüne-ApothekeGrüne-ApothekeGrüne-Apotheke
Am Rathaus 30, 50181 Bedburg, 02272-905105

Donnerstag, 31. JuliDonnerstag, 31. JuliDonnerstag, 31. JuliDonnerstag, 31. JuliDonnerstag, 31. Juli
Erftland Erftland Erftland Erftland Erftland ApothekApothekApothekApothekApothekeeeee
Kerpener Straße 32-34, 50170 Kerpen, 02273/52654

FFFFFreitag,reitag,reitag,reitag,reitag, 1. 1. 1. 1. 1.     AugustAugustAugustAugustAugust
Sonnen-Apotheke Ursel Schievenbusch e.K.Sonnen-Apotheke Ursel Schievenbusch e.K.Sonnen-Apotheke Ursel Schievenbusch e.K.Sonnen-Apotheke Ursel Schievenbusch e.K.Sonnen-Apotheke Ursel Schievenbusch e.K.
Lindenstraße 48, 50181 Bedburg, 02272/903809

Samstag,Samstag,Samstag,Samstag,Samstag, 2. 2. 2. 2. 2.     AugustAugustAugustAugustAugust
Barbara-ApothekeBarbara-ApothekeBarbara-ApothekeBarbara-ApothekeBarbara-Apotheke
Bahnhofstraße 32, 50169 Kerpen, 02273/3141

Sonntag,Sonntag,Sonntag,Sonntag,Sonntag, 3. 3. 3. 3. 3.     AugustAugustAugustAugustAugust
FFFFFrings-Apothekrings-Apothekrings-Apothekrings-Apothekrings-Apotheke e e e e TTTTThaliastrhaliastrhaliastrhaliastrhaliastrasseasseasseasseasse
Thaliastraße 7, 50170 Kerpen, 02273/914888

9 bis 9 Uhr Folgetag
Alle Angaben ohne Gewähr

Tierärztlicher NotdienstTierärztlicher NotdienstTierärztlicher NotdienstTierärztlicher NotdienstTierärztlicher Notdienst
Bitte melden Sie sich in je-Bitte melden Sie sich in je-Bitte melden Sie sich in je-Bitte melden Sie sich in je-Bitte melden Sie sich in je-
dem Fall telefonisch an.dem Fall telefonisch an.dem Fall telefonisch an.dem Fall telefonisch an.dem Fall telefonisch an.
Dr. Pingen,
Pulheim-Freimersdorf,
0179 2438326
Dr. Brunk, Glessen,
02234/8610

Dr. Göbel, Köln-Weiß,
02236/849470
24-Stunden-Bereitschaft für
Kleintiere auch an Wochen-
tagen:

Tierärztliche Klinik PulheimTierärztliche Klinik PulheimTierärztliche Klinik PulheimTierärztliche Klinik PulheimTierärztliche Klinik Pulheim
24-Stunden-Bereitschaft
Nettegasse 122

50259 Pulheim-Stommeln
02238/3435

Zahnärztlicher NotdienstZahnärztlicher NotdienstZahnärztlicher NotdienstZahnärztlicher NotdienstZahnärztlicher Notdienst
Die zentrale Rufnummer für
den zahnärztlichen Notdienst
für den Erftkreis Nord lautet
0180/5986700
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Etzweiler Schützenfest bei sonnigem Wetter

Majestäten bei der ParadeMajestäten bei der ParadeMajestäten bei der ParadeMajestäten bei der ParadeMajestäten bei der Parade
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Vom 11. bis 13. Juli feierte die St.
Hubertus Schützenbruderschaft
Etzweiler 1873 e.V. ihr Schützen-
fest. Am Freitag wurde zu einem
Grillabend eingeladen. Bei lecke-
ren Fleischspezialitäten, selbst-
gemachten Salaten der Schüt-
zendamen und kühlen Getränken
war es ein harmonischer Abend;
musikalisch begleitet von DJ Willi
Maassen.
Samstag, vor der Festmesse wur-
de die neue Schützenkönigin Do-
ris Mattheis im Beisein von Pater
George Thomas, Diakon Kehren
und Schriewer gekrönt. Für Doris
Mattheis ist es bereits nach 2019
die zweite Regentschaft bei den
Etzweiler Schützen. Nach einem
anschließenden Empfang bei der
neuen Königin fand die Gefalle-
nenehrung an der Kapelle Neu-
Etzweiler statt.
Der anschließende Königinnenball
im vollbesetzten Bürgerhaus wur-
de musikalisch von der Musikka-

pelle „DIe Kleinenbroicher“ eröff-
net und begleitet.
Der Sonntag begann traditionell
mit dem Frühschoppen und am
Nachmittag beim Festzug zogen
die Schützen mit ihrer Majestätin
durch den Ort. Die befreundeten
Bruderschaften aus Angelsdorf, Els-
dorf, Berrendorf, Giesendorf und
Niederembt nahmen ebenso teil
wie die Ortsvereine von Grün-Weiß
Etzweiler, die Karnevalsfreunde
Neu-Etzweiler und die Maigesell-

schaft „Holdes-Grün“. Mit im Um-
zug Bürgermeister Andreas Heller
und Ortsvorsteher Stephan Borst.
Die Musik durfte auch nicht feh-
len; hier sorgten die Tambourcorps
Einigkeit Berrendorf-Wüllenrath
und Merken für den richtigen
„Takt“. Nach dem Festzug begann
die Cafeteria im Bürgerhaus und
mit dem Dämmerschoppen fand bei
sonnigen Wetter auf dem Vorplatz
des Bürgerhauses das Schützen-
fest am Abend sein Ende.


